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Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Men
schen mit offenen Herzen und Händen zu begegnen, ist 
Zeichen gelebter Nächstenliebe, wie sie uns Christus 
aufgetragen hat – unabhängig davon, ob es sich dabei 
um Flüchtlinge, Zuwanderer oder Menschen mit Han
dicap handelt.

Unsere diakonischen Werke schaffen Chancen für 
eine gute Nachbarschaft, sie stehen für ein Miteinan
der, das niemanden ausgrenzt oder benachteiligt. Für 
diese Arbeit bitten wir um Ihre Hilfe.

In Joh. 15,9 steht geschrieben:
‚Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. 
Bleibt in meiner Liebe!‘

Gott segne Geber und Gaben.“

D r.  h. c.  F r a n k  O.  J u l y

Pflichtopfertag  
für die Diakonie Deutschland  
am 17. Juli 2016

Erlass des Oberkirchenrats 
vom 6. Mai 2016   AZ 52.146 Nr. 77.340128V06

Nach dem Kollektenplan 2016 ist am 8. Sonntag nach 
Trinitatis, dem 17. Juli 2016, ein Pflichtopfer für das 
Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung/
Dia konie Deutschland – Evangelischer Bundesver
band vorgesehen. 

Hierzu ergeht folgender Opferaufruf 
des Landesbischofs:

„Menschen willkommen zu heißen, Sie anzunehmen 
und dabei auch Fremdheit zu überwinden, ist eine 
wichtige Aufgabe für die Kirche. 
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Kirchliches Gesetz zur Änderung 
der Gestaltung der arbeitsrecht-
lichen Regelung im Bereich der 
Evang. Landeskirche in Württem-
berg und des Diakonischen Werks 
der evang. Kirche in Württem- 
berg e.V. (Arbeitsrechtsregelungs-
änderungsgesetz)

vom 11. März 2016

Die Landessynode hat das folgende Kirchliche Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes

Das Arbeitsrechtsregelungsgesetz vom 27. Juni 1980 
(Abl. 49 S. 125), zuletzt geändert durch Kirchliches 
Gesetz vom 16. März 2007 (Abl. 62 S. 359), wird wie 
folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1 Grundsatz

 (1) Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag der 
Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat 
bestimmt und auf ihn ausgerichtet. Die Erfüllung 
dieses Auftrags erfordert von Mitarbeitenden und 
Leitungsorganen der Kirche, ihrer Diakonie und 
ihrer Mission eine vertrauensvolle, partnerschaftli
che Zusammenarbeit.

 (2) Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst 
der Kirche, ihrer Diakonie und ihrer Mission ver
bindet Dienstgeber und Mitarbeitende zu einer 
Dienst gemeinschaft, die auch in der Gestaltung der 
verbindlichen Verfahren zur Regelung der Arbeits
bedingungen ihren Ausdruck findet. Die Arbeitsbe
dingungen der Mitarbeitenden werden in einem kir
chengemäßen Verfahren in Anlehnung an die §§ 2 
bis 14 Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der 
EKD geregelt. Konflikte werden in einem neutra
len und verbindlichen Schlichtungsverfahren und 
nicht durch Arbeitskampf gelöst.

 (3) Gewerkschaften und gegnerfreie, nicht von 
Dienst gebern finanzierte Mitarbeiterverbände kön
nen sich in der Arbeitsrechtlichen Kommission und 
in den Dienststellen sowie Einrichtungen koalitions
mäßig betätigen.“

2.  In § 2 Absatz 2 werden folgende Sätze 2 und 3 an
gefügt:

 „Sie kann hierzu auf entsprechenden Antrag nach 
§ 14 auch allgemein, in aufgrund allgemeiner Kri
terien näher bestimmten Fällen oder im Einzelfall 
anderweitige kirchliche Arbeitsrechtsregelungen 
oder sonstige tarifliche Regelungen, wie zum Bei
spiel die Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie 
Deutschland oder den Tarifvertrag für den öffent
lichen Dienst, in der jeweils geltenden oder der zu 
einem bestimmten Zeitpunkt geltenden Fassung für 
anwendbar erklären. Kommt ein Beschluss nach 
Satz 2 nicht zustande, kann der Schlichtungsaus
schuss (§ 16) angerufen werden, der endgültig ent
scheidet.“

3.  In § 3 Satz 1 wird der Halbsatz „wenn dessen zu
ständiges Organ die Übernahme beschlossen hat.“ 
durch den Halbsatz „welches dies in seiner Satzung 
vorsieht.“ ersetzt.

4.  § 4 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Re
gelungen“ die Worte „in der jeweils geltenden 
Fassung“ eingefügt.

b)  Absatz 3 und 4 werden aufgehoben. 

5.  § 7 wird wie folgt geändert:

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In Buchstabe a werden nach dem Wort 
„Dienst,“ die Worte „und gegebenenfalls ein 
weiterer Vertreter gemäß § 8 Absatz 4 Satz 1 
oder nach Buchstabe e Satz 1,“ angefügt.

 bb)  In Buchstabe b werden nach dem Wort 
„Dienst,“ die Worte „und gegebenenfalls ein 
weiterer Vertreter gemäß § 8 Absatz 4 Satz 3 
oder nach Buchstabe e Satz 1,“ angefügt.

 cc)  In Buchstaben c werden nach dem Wort 
„Württemberg“ die Worte „und gegebenen
falls ein weiterer Vertreter nach Buchstabe e 
Satz 2“ angefügt.

 dd)  In Buchstaben d werden nach dem Wort 
„Werks“ die Worte „und gegebenenfalls ein 
weiterer Vertreter nach Buchstabe e Satz 2.“ 
angefügt. 
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 ee)  Es wird folgender Buchstabe e angefügt:

     „e)  Im Falle einer Mehrheit der Vertreter der 
Mitarbeitenden im diakonischen Dienst 
gegenüber den Vertretern der Mitarbei
tenden im kirchlichen Dienst oder um
gekehrt infolge der Entsendung eines 
Vertreters nach § 8 Absatz 4 Satz 1 oder 
3, wird die Parität durch Bestimmung ei
nes Vertreters der jeweils anderen Seite 
gemäß § 8 Absatz 1 oder 2 wieder her
gestellt. Im Falle einer Mehrheit der Ver
treter der Mitarbeitenden im kirchlichen 
und diakonischen Dienst gegenüber den 
Vertretern von Leitungsorganen infolge 
der Entsendung von Vertretern nach § 8 
Absatz 4 und nach Satz 1 wird die Parität 
durch Bestimmung je eines zusätzlichen 
Vertreters gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 
Buchstabe b und f wieder hergestellt.“

b)  Absatz 3 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

„b)  beruflich oder ehrenamtlich im kirchlichen oder 
diakonischen Dienst eines Rechtsträgers steht, 
der nach § 2 Absatz 2 beschlossene arbeitsrecht
liche Regelungen anwendet. Dies gilt nicht für 
nach § 8 Absatz 3 und 4 entsandte Vertreter.“

6.  § 8 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 wird die Angabe „(§ 41 Mitarbei
tervertretungsgesetz)“ durch die Angabe „(§ 54 
MVG.Württemberg)“ ersetzt und folgender Satz 
2 angefügt: „Das Wahlgremium soll nach Mög
lichkeit die verschiedenen kirchlichen Berufs
gruppen berücksichtigen.“

b)  In Absatz 2 wird nach dem Wort „ Württemberg“ 
die Angabe „(§ 54 c MVG.Württemberg)“ ein
gefügt und folgender Satz 2 angefügt: „Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend.“

c)  Es werden folgende neue Absätze 3 bis 5 einge
fügt:

 „(3) Gewerkschaften und nach ihrer Satzung 
allen Mitarbeitenden zugängliche, gegnerfreie 
und nicht von Dienstgebern finanzierte Mitar
beiterverbände können ebenfalls Vertreter der 
Mitarbeitenden im kirchlichen oder diakoni
schen Dienst in die Arbeitsrechtliche Kommis
sion entsenden. Die Anzahl der von Gewerk
schaften oder Mitarbeiterverbänden entsandten 
Vertreter an der Gesamtzahl der Vertreter der 
Mitarbeitenden richtet sich nach dem jeweiligen 
zahlenmäßigen Verhältnis der im Zeitpunkt der 

Entsendung in den Gewerkschaften und Mitar
beiterverbänden zusammengeschlossenen Mit
arbeitenden gemäß § 7 Absatz 1 Buchstabe a 
oder b im Verhältnis zur jeweiligen Gesamtzahl 
der Mitarbeitenden gemäß § 7 Absatz 1 Buch
stabe a oder b (Organisationsgrad). Für jeden 
Sitz ist ein Organisationsgrad ab einem Sechs
tel beziehungsweise des entsprechenden Viel
fachen hiervon erforderlich. Die Anzahl der in 
den Gewerkschaften oder Mitarbeiterverbänden 
zusammengeschlossenen Mitarbeitenden ist ge
genüber dem Vorsitzenden des Schlichtungsaus
schusses glaubhaft zu machen.

 (4) Erreicht keine Gewerkschaft und kein Mitar
beiterverband einen Organisationsgrad von ei
nem Sechstel, so kann eine Gewerkschaft oder 
ein Mitarbeiterverband, in der oder dem mindes
tens 500 Mitarbeitende des kirchlichen Dienstes 
zusammengeschlossen sind, abweichend von 
Ab satz 3 Satz 2 und 3 zusätzlich zu den nach 
Ab satz 1 und 2 Entsandten insgesamt einen Ver
treter gemäß § 7 Absatz 1 Buchstabe a entsen
den. Erreichen mehrere Gewerkschaften oder 
Mitarbeiterverbände die erforderliche Anzahl 
organisierter Mitarbeitender, geht der Sitz an 
die Gewerkschaft oder den Mitarbeiterverband, 
in welcher oder welchem die meisten Mitarbei
tenden zusammengeschlossen sind. Satz 1 und 
2 gelten für die Entsendung eines Vertreters 
ge mäß § 7 Absatz 1 Buchstabe b und einem 
Zusam menschluss von jeweils mindestens 500 
Mit ar bei tenden des diakonischen Dienstes ent
sprechend.

 (5) Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände 
kön nen im gegenseitigen Einvernehmen ge
meinsame Vertreter nach Absatz 3 oder 4 entsen
den, wenn sie gemeinsam den jeweils erforder
lichen Or ganisationsgrad oder die erforderliche 
Anzahl organisierter Mitarbeitender glaubhaft 
machen.“

d)  Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 6.

e)  Der bisherige Absatz 4 wird aufgehoben.

f)  Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 7 und wie 
folgt geändert: Die Worte „Vereinigungen von 
Mitarbeitern“ werden durch die Worte „Gewerk
schaften oder Mitarbeiterverbände nach Absatz 
3“ ersetzt.

7.  In § 10 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„werden“ die Worte „zum 1. Januar nach den regel
mäßigen Mitarbeitervertretungswahlen (§ 15 Ab
satz 2 MVG.Württemberg)“ eingefügt.
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8.  § 11 wird wie folgt geändert:

a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 aa)  In Satz 1 wird die Angabe „§ 11 Absatz 1, 2 
und 4; §§ 19 bis 21 und § 27 Absatz 2 und 
3 des Mitarbeitervertretungsgesetzes“ durch 
die Angabe „§ 13 Absatz 1 bis 3 und 5; 
§ 19 Absatz 1 bis 3 und §§ 20 bis 22 MVG. 
Württemberg“ ersetzt.

 bb)  In Satz 3 wird die Angabe „§ 20 Absatz 3 
des Mitarbeitervertretungsgesetzes“ durch 
die An gabe „§ 21 Absatz 2 MVG. Württem-
berg“ er setzt.

b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In Satz 1 wird die Angabe „§ 27 Absatz 2 
und 3 des Mitarbeitervertretungsgesetzes“ 
durch die Angabe „§ 19 Absatz 2 und 3 und 
§ 20 MVG. Württemberg“ ersetzt.

 bb)  Es wird folgender Satz 4 angefügt: „Die 
Vertreter von Leitungsorganen erhalten für 
die Teilnahme an Sitzungen im erforderli-
chen Umfang Dienstbefreiung.“ 

9.  § 12 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 3 Satz 5 wird nach dem Wort „Werks“ 
das Wort „Württemberg“ eingefügt und die Wor te 
„§ 21 des Mitarbeitervertretungsgesetzes“ durch 
die Worte „§ 22 MVG.Württemberg“ ersetzt.

b)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „sechzehn,“ 
die Worte „im Falle einer Entsendung von 
Mitgliedern nach § 8 Absatz 4 neunzehn“ 
eingefügt.

 bb)  In Satz 2 wird die Angabe „16“ durch die 
Worte „die Anzahl der für die Beschlussfä-
higkeit erforderlichen“ ersetzt.

c)  In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „14“ durch 
die Worte „vierzehn, im Falle einer Entsendung 
von Mitgliedern nach § 8 Absatz 4 sechzehn“ 
ersetzt.

d)  In Absatz 10 werden folgende Sätze 3 und 4 ein-
gefügt: „Für die Tätigkeit der Vertreter der Lei-
tungsorgane des kirchlichen und diakonischen 
Bereichs und deren Stellvertretungen erhält der 
Anstellungsträger einen anteiligen pauschalen 
Kostenersatz pro Jahr. Der Oberkirchenrat und 

das Diakonische Werk legen diesen jeweils für 
Ihren Bereich fest.“

10.  § 14 wird wie folgt gefasst:

     „§ 14
      Tätigkeit der Arbeitsrechtlichen Kommission

 Im Rahmen ihrer Zuständigkeit wird die Arbeits-
rechtliche Kommission tätig auf Antrag

 – des Oberkirchenrats, 
 – der Landessynode, 
 – des Diakonischen Werks Württemberg, 
 – der Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung, 
 –  der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiterver-  

tre tungen im Diakonischen Werk Württemberg,
 –  einer Gewerkschaft oder eines Mitarbeiter- 

verbands, die in der Arbeitsrechtlichen Kom - 
mission mitwirken oder in § 8 Absatz 7 
genannt sind, im Falle des § 8 Absatz 5 auf 
entsprechenden gemeinsamen Antrag,

 – oder auf eigenen Beschluss.“

11.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 wird nach dem Wort „Werk“ 
das Wort „Württemberg“ eingefügt.

 b)   In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „ge-
meinsam“ die Worte „ ,die Landeskirchliche 
Mitarbeitervertretung, die Arbeitsgemeinschaft 
der Mitarbeitervertretungen im Diakonischen 
Werk Württemberg, eine in der Arbeitsrecht-
lichen Kommission mitwirkende Gewerkschaft 
oder ein in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
mitwirkender Mitarbeiterverband“ eingefügt.

 c)   In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort 
„oder“ die Worte „die Landeskirchliche Mitar-
beitervertretung, die Arbeitsgemeinschaft der 
Mit arbeitervertretungen im Diakonischen Werk 
Württemberg, eine in der Arbeitsrechtlichen 
Kom mission mitwirkende Gewerkschaft oder 
ein in der Arbeitsrechtlichen Kommission mit-
wirkender Mitarbeiterverband sowie“ einge-
fügt.

12.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 3 werden nach dem Wort „Mitglied“ 
die Worte „oder sachkundige Berater (§ 12 
Absatz 8 Satz 2)“ eingefügt.
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  bb)  In Satz 4 werden die Worte „drei Jahren 
haupt-, neben- oder ehrenamtlich“ durch 
die Worte „einem Jahr“ ersetzt.

 b)   In Absatz 4 werden die Worte „Kirchenpräsi-
denten (Landesbischof)“ durch das Wort „Lan-
desbischof“ ersetzt.

12a. § 18 wird wie folgt geändert:

 In Absatz 4 werden die Worte „Kirchenpräsiden-
ten (Landesbischof)“ durch das Wort „Landesbi-
schof“ ersetzt.

13.  § 22 wird aufgehoben.

14.  § 23 wird aufgehoben.

15.  § 24 wird zu § 22.

Artikel 2
Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes

§ 36 a des Mitarbeitervertretungsgesetzes vom 30. No-
vem ber 2000 (Abl. 59 S. 159), das zuletzt durch Kirch-
liches Gesetz vom 22. Oktober 2013 (Abl. 65 S. 680) 
geändert wurde, wird aufgehoben.

Artikel 3
Übergangsbestimmungen

§ 1
Arbeitsrecht

(1) Das im Bereich der Landeskirche und des Diako-
nischen Werks geltende Arbeitsrecht einschließlich 
des Vergütungsrechts gilt nach Maßgabe der Absätze 
2 bis 4 weiter, bis abändernde Beschlüsse der Arbeits-
rechtlichen Kommission oder Entscheidungen des 
Schlich tungsausschusses zu § 2 Absatz 2 ARRG in 
Kraft treten.

(2) Wenn die Arbeitsrechtliche Kommission nichts an-
de res beschließt, gelten die bislang nach den Be schlüs-
sen der Arbeitsrechtlichen Kommission zulässi gen 
Ver tragsgrundlagen, die durch eine nach § 36a Satz 1  
erster Halbsatz MVG.Württemberg in der bis zum In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung ge trof-
fene Dienstvereinbarung festgelegt wurden, für die 
Einzelarbeitsverhältnisse mit der Dienststelle weiter.

(3) Soweit in der bis zum Inkrafttreten dieses Geset-
zes geltenden Fassung der Arbeitsvertragsrichtlinien 

Württemberg (AVR-WÜ) für die Anwendung be-
stimmter Arbeitsrechtsregelungen der Abschluss einer 
Dienstvereinbarung nach § 36 a MVG.Württemberg 
in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden 
Fassung notwendige Voraussetzung war, legt künftig 
die Arbeitsrechtliche Kommission auf entsprechenden 
Antrag nach § 14 fest, welche der in Betracht kom-
menden Arbeitsrechtsregelungen jeweils gilt. Kommt 
ein Beschluss nach Satz 1 nicht zustande, kann der 
Schlichtungsausschuss (§ 16) angerufen werden, der 
endgültig entscheidet.

(4) Für Werke, Anstalten und Einrichtungen selbstän-
diger diakonischer Rechtsträger im Bereich der Lan-
deskirche und deren Dienststellenteile, die als Dienst-
stelle gelten, welche Dienstvereinbarungen nach § 36 a 
Satz 1 zweiter Halbsatz MVG Württemberg in Verbin-
dung mit § 4 Absatz 3 ARRG Württemberg in der bis 
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung 
abgeschlossen haben, ist, unabhängig vom Zeitpunkt 
des Abschlusses der Dienstvereinbarung, ab Inkraft-
treten dieses Gesetzes die Arbeitsrechtliche Kommis-
sion gemäß § 16 ARGG-EKD zuständig. Satz 1 gilt 
auch für Einrichtungen, die eine Dienstvereinbarung 
nach § 36 a Satz 1 erster Halbsatz MVG Württemberg 
abgeschlossen haben, in welcher eine Anwendung der 
Bücher III und IV AVR-Wü festgelegt ist; diese gel-
ten fort, bis die Arbeitsrechtliche Kommission gemäß  
§ 16 ARGG-EKD etwas anderes beschließt.

§ 2
Amtszeit

(1) Die erste Amtszeit der nach diesem Gesetz gebilde-
ten Arbeitsrechtlichen Kommission und des Schlich-
tungsausschusses beginnt mit Ablauf der Amtszeit der 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes am-
tierenden Arbeitsrechtlichen Kommission nach dem 
Arbeitsrechtsregelungsgesetz in der bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes geltenden Fassung.

(2) Bis zur Bildung der ersten Arbeitsrechtlichen Kom-
mission nach diesem Gesetz werden deren Aufga ben 
von der nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz in der 
bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung gebildeten Arbeitsrechtlichen Kommission der 
Landeskirche wahrgenommen.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. November 2016 in Kraft.

D r.  h. c. F r a n k  O.  J u l y
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Kirchliche Verordnung zur  
Änderung der Kirchlichen  
Verordnung über die Verpflichtung 
der Pfarrer zur Erteilung von  
Religionsunterricht an den Schulen

vom 30. Mai 2016   AZ 62.001 Nr. 62.00102V09

Zur Ausführung von § 8 Abs. 3 WürttPfG wird gemäß 
§ 35 Abs. 1 Satz 2 WürttPfG nach Beratung gemäß 
§ 39 Abs. 1 Kirchenverfassungsgesetz verordnet:

Artikel 1 
Änderungen

Die Kirchliche Verordnung über die Verpflichtung der 
Pfarrer zur Erteilung von Religionsunterricht an den 
Schulen vom 23. Februar und 28. Juni 1988 (Abl. 53 
S. 298), zuletzt geändert durch Kirchliche Verordnung 
vom 11. Februar 2014 (Abl. 66 S. 24), wird wie folgt 
geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

a)  Absatz 1a wird wie folgt gefasst:

  „(1a) Inhaber einer Pfarrstelle mit eingeschränk
tem Dienstauftrag nach § 24 Württ. Pfarrerge
setz sind zur Erteilung von Religionsunterricht 
in folgendem Umfang verpflichtet:

  Bei einer Einschränkung auf 75 v.H.  
eines vollen Dienstauftrags und

 –   einem Seelsorgebezirk bis zu  
1000 Gemeindegliedern        6 WoStd.

 –   einem Seelsorgebezirk über  
1000 bis 2000 Gemeindegliedern    4 WoStd.

 –   einem Seelsorgebezirk über  
2000 Gemeindeglieder        3 WoStd.

  Bei einer Einschränkung auf 50 v. H.  
eines vollen Dienstauftrags und

 –   einem Seelsorgebezirk bis zu  
1000 Gemeindegliedern        4 WoStd.

 –   einem Seelsorgebezirk über  
1000 bis 2000 Gemeindegliedern     3 WoStd.

 –   einem Seelsorgebezirk über  
2000 Gemeindeglieder        2 WoStd.

 Satz 1 gilt entsprechend bei Gemeindepfarrstellen, 
die mit einem Sonderauftrag im Nebenamt verbun
den sind (§ 5 PfstBG). Dieser findet bei der Berech
nung der zu erteilenden Wochenstunden jedoch 
keine Berücksichtigung.“

b)  Es wird folgender Absatz 1b eingefügt:

 „(1b) Die zu erteilenden Wochenstunden können 
auch an Schulen außerhalb des eigenen Seelsor
gebezirks, in begründeten Ausnahmefällen auch 
außerhalb des eigenen Kirchenbezirks, zugewie
sen werden.“

c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4) Ab Beginn des Schuljahres, in dem ein Pfar
rer das 55. Lebensjahr vollendet, ermäßigt sich 
sein Unterrichtsauftrag nach Absatz 1 um zwei 
Wo chenstunden, nach Absatz 1 a um eine Wo
chen stunde.“

d)  In Absatz 7 werden die Worte „amts oder ver  
trauensärztlichen“ durch die Worte „amts, ver
trauens oder fachärztlichen“ ersetzt.

e)  Es wird folgender Absatz 8 angefügt:

 „(8) Der Schuldekan kann im Einvernehmen mit 
dem Dekan und den Betroffenen eine jeweils 
auf ein Schuljahr befristete Änderung der jewei
ligen Verpflichtung zur Erteilung von Religions
unterricht gemäß Absatz 1 oder 1 a von Inha
bern benachbarter Pfarrstellen oder Pfarrstellen 
von Verbundkirchengemeinden vornehmen. Im 
Benehmen mit dem Schuldekan oder der Schul
dekanin kann in den durch den Oberkirchenrat 
zu erlassenden Geschäftsordnungen mehrerer 
Pfarrämter festgelegt werden, dass Teile der je
weiligen Verpflichtung zur Erteilung von Reli
gionsunterricht gemäß Absatz 1 oder 1 a einem 
jeweils anderen Pfarramt zugeordnet werden. 
Die Summe der Regeldeputate bleibt unberührt. 
Dabei soll in der Regel ein Deputat von zwölf 
Wochenstunden nicht überschritten werden.“

2.  § 2 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 werden in Satz 1 Nummer 1 die Wor
te „besonders schwieriger“ durch die Worte „der 
Einarbeitung in neue oder besonders schwieri
ge“ ersetzt. 
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b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert

 aa)  Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

 „Ein Nachlass zur Einarbeitung in neue oder 
besonders schwierige Unterrichtsaufträge 
(z.B. bei Schulartwechsel, Wiedereinstieg in 
den RU) kann gewährt werden (in der Regel 
ein Schuljahr, in besonderen Fällen bis zu 
zwei Schuljahren).“

 bb) Satz 5 wird gestrichen.

c)  In Absatz 4 werden die Worte „, wenn der Unter-
richtsauftrag des Kirchenbezirks abgedeckt ist,“ 
gestrichen und die Worte „Krankheits- und Fort-
bildungsvertretungen“ durch die Worte „Krank-
heits-, Fortbildungs-, Urlaubs- und Vakaturver-
tretungen“ ersetzt.

d)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 aa) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

 „Der Antrag ist vor Beginn des Schuljahres, 
in der Regel spätestens bis zum 1. April, auf 
dem Dienstweg für ein Schuljahr beim Evan-
gelischen Oberkirchenrat einzureichen.“ 

 bb) Satz 2 wird zu Satz 3 und wie folgt gefasst:

 „Die Dienstbezüge vermindern sich entspre-
chend (vgl. § 4 Pfarrerbesoldungsgesetz), 
falls die Befreiung nicht wegen nachweisba-
rer gesundheitlicher Beeinträchtigungen auf-
grund eines amts- oder vertrauensärztlichen 
Zeugnisses durch den Oberkirchenrat  er folgt 
ist; im Ausnahmefall kann auch ein fach ärzt-
liches Zeugnis als Nachweis anerkannt wer-
den.“

3. § 3 wird aufgehoben.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt zum 1. August 2016 in Kraft.

R u p p

Kirchliche Verordnung zur Auf
hebung der Kirchlichen Verordnung 
zur Erprobung der Wahrnehmung 
der Aufgaben des Dekanatamts im 
Kirchenbezirk Balingen durch zwei 
Dekaninnen oder Dekane und die 
Schuldekanin oder den Schuldekan

vom 30. Mai 2016   AZ 15.00-2 Nr. 15.01-01-02-V06

Nach Beratung gemäß § 39 Absatz 1 Kirchenverfas-  
sungsgesetz wird die Kirchliche Verordnung zur Er-  
pro bung der Wahrnehmung der Aufgaben des Deka-
natamts im Kirchenbezirk Balingen durch zwei De- 
ka ninnen oder Dekane und die Schuldekanin oder den 
Schuldekan vom 11. März 2010 (Abl. 64 S. 79) mit 
Wirkung zum 30. Mai 2016 aufgehoben.

R u p p

Verordnung des Oberkirchenrats 
zur Änderung der Verordnung 
über Pfarrstellen mit eingeschränk
tem Dienstauftrag

vom 10. Mai 2016   AZ 21.00-1 Nr. 21.11-03-V01

Aufgrund von § 25 Absatz 4 Kirchenverfassungsge-
setz, § 117 Pfarrdienstgesetz der EKD und § 35 Ab-
satz 1 Satz 1 Württembergisches Pfarrergesetz wird 
gemäß § 71 Absatz 2 Pfarrdienstgesetz der EKD, § 24 
Absatz 2 Württembergisches Pfarrergesetz verordnet:

Artikel 1
Änderung der Verordnung über Pfarrstellen 

mit eingeschränktem Dienstauftrag

Unter dem Kirchenbezirk Marbach a.N. der Anlage 
der Verordnung über Pfarrstellen mit eingeschränk-
tem Dienstauftrag vom 13. September 1994 (Abl. 56 
S. 182), die zuletzt geändert durch Verordnung vom 
19. Mai 2015 (Abl. 66 S. 351) geändert wurde, wird 
die Angabe „Großbottwar II 75“ durch die Angabe 
„Großbottwar II 50“ ersetzt und die Angabe „Winzer-
hausen 75“ gestrichen.
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Artikel 2
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekannt
machung in Kraft.

(2) War eine Pfarrstelle nach der Anlage zu dieser Ver
ordnung in der am Tag ihrer Bekanntmachung gültigen 
Fassung für einen eingeschränkten Dienstauftrag vor
gesehen oder umfasste sie einen vollen Dienstauftrag, 
bleibt es bis zum Freiwerden dieser Pfarrstelle bei 
dem Dienstauftrag im bisherigen Umfang, es sei denn 
der Stelleninhaber stimmt der Veränderung zu.

R u p p

Kirchenrechtliche Vereinbarung 
über die Tätigkeit des Kirchenge-
meindevereins „Diakonieförder-
verein Haiterbach“ der Evang. 
Kirchengemeinde Haiterbach

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 8. April 2016   AZ 45 Haiterbach Nr. 15

Die Kirchengemeinde Haiterbach hat den Kirchen
gemeindeverein „Diakonieförderverein Haiterbach“ 
durch Ortssatzung auf der Grundlage der §§ 58 und 
56 b der Kirchengemeindeordnung in Verbindung mit 
der Rahmenordnung des Oberkirchenrats vom 20. 
September 2005 gebildet. Mit den Kirchenrechtli
chen Vereinbarungen vom 5. August 2011 haben die 
Kirchengemeinden Beihingen und Unter und Ober
schwandorf die Tätigkeit des Kirchengemeindever
eins auch auf ihrem Gebiet gestattet.

Diese Kirchenrechtliche Vereinbarung wurde nach
träglich durch Verfügung des Oberkirchenrats vom 8. 
Ap ril 2016 genehmigt und wird gem. § 8 Abs. 3 in Ver
bindung mit § 3 Abs. 3 des Kirchlichen Verbandsge
setzes bekannt gemacht.

R u p p

Kirchenrechtliche Vereinbarung zwischen 
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Haiterbach (Trägerin) und den Evangelischen 
Kirchengemeinden Beihingen und Ober- und 
Unterschwandorf über die Zusammenarbeit 

im Kirchengemeindeverein 
„Diakonieförderverein Haiterbach“.

Vorbemerkung: 
Die Evangelische Kirchengemeinde Haiterbach bildet 
den Kirchengemeindeverein „Diakonieförderverein 
Hai terbach“ als rechtlich unselbständigen Teil der 
Kir chengemeinde.

§ 1

Die Evangelische Kirchengemeinde Haiterbach über
nimmt durch den gebildeten Verein die Aufgaben nach 
der Satzung auch für den Bereich der Evangelischen 
Kirchengemeinden Beihingen und Ober und Unter
schwandorf. Hierzu gehören insbesondere alle Maß
nahmen zur Gewinnung von Mitgliedern auf dem Ge
biet der bürgerlichen Gemeinde Haiterbach, mit dem 
Ziel,

–   diakonisches Bewusstsein zu fördern und diakoni
sche Aufgaben ideell und materiell zu unterstützen,

–   ehrenamtliche Mitarbeiter für diakonische und 
soziale Dienste zu begleiten und auszubilden,

–   die Diakoniestation Altensteig im Zuständigkeits
bereich ideell und finanziell zu unterstützen,

–   Kirchengemeindeglieder und alle Bewohner im 
Bereich der bürgerlichen Gemeinde Haiterbach, 
die in Notsituationen sind, nach den vorhandenen 
Möglichkeiten zu unterstützen.

§ 2

Zur sachgemäßen Erfüllung der übertragenen Aufga
be wählen die Evangelischen Kirchengemeinden Bei
hingen und Ober und Unterschwandorf jeweils einen 
Vertreter für den Vorstand des Diakoniefördervereins 
Haiterbach durch den jeweiligen Kirchengemeinderat.

§ 3

Das Vermögen des Diakoniefördervereins Haiterbach 
ist ein Sondervermögen der Evangelischen Gesamt
kirchengemeinde HaiterbachTalheim. Für den Verein 
wird ein Sonderhaushalt bei der Evangelischen Ge
samtkirchengemeinde HaiterbachTalheim gebildet.
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R u p p

Zuständigkeitsbereiche der Orgelsach-
verständigen in der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg 
ab 1. April 2016

Kirchenbezirk  Orgelsachverständiger

    
    

    
    

    
    

   
   
     

   
    

     
   
    

Falls der Rechner/die Rechnerin nicht gleichzeitig Kir
chenpfleger/Kirchenpflegerin der Evangelischen Kir
chengemeinde Haiterbach ist, wird nach § 64 HHO 
eine Zahlstelle eingerichtet. Für die Führung dieser 
Ne benkasse gelten die Bestimmungen der Haushalts
ordnung.

§ 4

Im Fall einer Kündigung des Diakoniefördervereins 
Haiterbach wird das vorhandene Sondervermögen im 
Ver hältnis der Kirchengemeindegliederzahlen nach 
dem neusten Stand aufgeteilt. Bei Meinungsverschie
denheiten entscheidet der OKR für beide Seiten ver
bindlich.

§ 5

Dieser Vertrag tritt mit Wirkung vom 09.04.2016 in 
Kraft. 

Der Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann von 
jedem Vertragspartner mit einjähriger Kündigungs
frist jeweils auf Ende eines Kalenderjahres gekündigt 
werden. 

Zur Rechtsgültigkeit ist die Genehmigung des Evang. 
Oberkirchenrats erforderlich.

Bestellung von Orgelsachver- 
ständigen und Neuordnung  
der Zuständigkeitsbereiche

Bekanntmachung des Oberkirchenrats
vom 6. Mai 2016   AZ 12.94 Nr. 40.540101V25

 

  
 
  

 

 
 



Bd. 67 Nr. 6 86 30. Juni 2016

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

    
     

   
    

   
   
   

    
   

    
    

    
    

    
   
   

     
   
    

     
    

   
   
   

  
    

     
     

    
    

    
    

   
   

   
    

   

Anschriften der Orgelsachverständigen 
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

 

 



30. Juni 2016 87 Bd. 67 Nr. 6

existiert, Leben schenkt. Der eine Gott ist auch der 
Erlöser allen Lebens. Wir wissen das und wir wollen 
diese frohe Botschaft allen weitergeben. Der Erlöser 
gibt uns eine feste Grundlage für die Hoffnung – Hoff
nung für diese und Hoffnung auf die kommende Welt.
Wissen allein jedoch ist nicht genug. Es braucht auch 
Inspiration und Entschlossenheit. Die schenkte der 
dreieinige Gott durch den Heiligen Geist an Pfingsten, 
als die Apostel zu all den Menschen sprachen, die in 
Jerusalem versammelt waren, mit ihrer ganz unter
schiedlichen Herkunft, Kultur und Sprache. Und die 
Versammelten hörten, jede und jeder in der „eigenen 
Muttersprache“!

Natürlich brauchen wir unsere Erfahrung und Kul
tur, um uns im Leben zu orientieren. Gleichzeitig er
wachsen aus diesem Wissen aber auch Vorurteile und 
Missverständnisse. Die Menschheit kann nur überle
ben, wenn sie mehr auf das Einende schaut als auf das 
Trennende.

Wenn wir heute Pfingsten feiern, bitten wir darum, 
dass uns der Heilige Geist erfüllt. Kommt der Geist 
zu uns, so können wir anderen weitergeben, ihnen be
wusst machen und sie hinführen zu dem, was grösser 
ist als wir selbst, zu allem Guten – und letztlich zu dem 
dreieinen Gott, dessen Geist eine gebrochene Welt  
einen und jede Kultur erneuern kann.

Mögen auch Misstrauen und Angst die Welt regieren, 
seien wir verankert in der Erkenntnis Gottes und offen 
für den Geist, damit wir wahrhaft den Pilgerweg der 
Gerechtigkeit und des Friedens beschreiten – im per
sönlichen Leben sowie im eigenen Land und zwischen 
unseren Ländern! Das ist unsere Aufgabe, als Chris
tinnen und Christen wie auch als Kirchen.

In Christus herzlich verbunden,
die Präsidentinnen und Präsidenten 
des Ökumenischen Rates der Kirchen

–   Pastorin Dr. MaryAnne Plaatjies van Huffel,  
Reformierte Unionskirche im südlichen Afrika

–   Pastorin Prof. Dr. Sang Chang,  
Presbyterianische Kirche in der Republik Korea

–   Erzbischof Anders Wejryd,  
Kirche von Schweden

–   Pastorin Gloria Nohemy Ulloa Alvarado,  
Presbyterianische Kirche von Kolumbien

–   Bischof Mark MacDonald,  
Anglikanische Kirche von Kanada

–   Pastorin Dr. Mele’ana Puloka,  
Freie Wesleyanische Kirche von Tonga

–   Seine Seligkeit Johannes X.,  
Patriarch der GriechischOrthodoxen Kirche  
von Antiochien und dem gesamten Morgenland

–   Seine Heiligkeit Karekin II.,  
Oberster Patriarch und Katholikos aller Armenier.

 

 

 
 

 

 

Pfingsten 2016

Botschaft der Präsidentinnen  
und Präsidenten des ÖRK  
zu Pfingsten 2016

Im Namen des dreieinigen Gottes und im Auftrag der 
Präsidentinnen und Präsidenten des Ökumenischen 
Rates der Kirchen grüße ich Sie am Pfingstfest, dem 
Geburtstag der Kirche. „Sie entsetzten sich aber, ver
wunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese 
alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn 
jeder seine eigene Muttersprache?“ (Apg 2,7f.) Als 
Christinnen und Christen eint uns der feste Glaube, 
dass der eine Gott der Schöpfer ist, der allem, was 



Arbeitsrechtsregelungen

Vergütungsgruppenplan 3 
(Diakone/Diakoninnen in der Tätigkeit als 
Gemeindediakone/Gemeindediakoninnen), 

Vergütungsgruppenplan 4 
(Diakone/Diakoninnen in der Tätigkeit als 
Jugendreferenten/Jugendreferentinnen), 

Vergütungsgruppenplan 5 
(Diakone/Diakoninnen in der Tätigkeit als 

Religionspädagogen/Religionspädagoginnen 
und sonstige kirchliche Religionslehrkräfte), 

Vergütungsgruppenplan 6 
(Diakone/Diakoninnen im Seelsorgedienst) und 

Vergütungsgruppenplan 7 
(Diakone/Diakoninnen in Sonderdiensten):

Die Kirchliche Anstellungsordnung (KAO) vom 10. 
November 2006 (Abl. 62 S. 253) zuletzt geändert 
durch Beschluss vom 10. Juli 2015 (Abl. 66, S. 481), 
wird wie folgt geändert:

A

1.  In die Anlage 1.2.1 zur KAO wird der folgende 
neue Vergütungsgruppenplan 3 eingefügt:

3.  Diakone/Diakoninnen in der Tätigkeit als 
      Gemeindediakone/Gemeindediakoninnen

Entgeltgruppe 9

1.  a)  Absolventen und Absolventinnen von diako
nischmissionarischen Ausbildungsstätten, die 
von der Landeskirche anerkannt sind, während 
des Anerkennungsjahres und der Aufbauausbil
dung bis zum Abschluss der Zweiten Dienstprü
fung und Berufung in das Diakonen/Diakonin
nenamt.

 b) Studierende der Evangelischen Hochschule Lud
wigs burg, die bereits den Bachelor in Religions
pädagogik, Religions und Gemeindepädagogik 
oder Diakoniewissenschaft haben, bis zum Ab
schluss des zweiten Bachelors Soziale Ar beit 
und Berufung in das Diakonen/Diakoninnen
amt. 

Dienstnachrichten

– 
 

 

–  
 
 

–  

Der Landesbischof hat 

in den Ruhestand versetzt

–  

– 

– 

  

– 

– 

– 
 

In die Ewigkeit wurden abgerufen:

–  
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  –   alleinige Verantwortlichkeit für die Jugend
arbeit in einer Kirchengemeinde

  –   Jungschararbeit
  –   Arbeit mit Jugendlichen
  –   Arbeit mit jungen Erwachsenen
  –   Arbeit mit Familien
  –   Notfallseelsorge
  –   Arbeit mit Senioren
  –   Seelsorge in Einrichtungen,  

z. B. in Altenheimen und Krankenhäusern. 

 Als ein selbstständiger Arbeitsbereich gilt auch 
die Erteilung von Religionsunterricht unabhän
gig vom Stundendeputat. 

 e) Beschäftigte wie zu 2. mit sonstiger Tätigkeit, 
die sich entsprechend Fallgruppe 3 a) bis 3 d) 
durch die besondere Schwierigkeit aus der Ent
geltgruppe 10 heraushebt.

Entgeltgruppe 12

4.  a) Beschäftigte wie zu 2. als leitende oder geschäfts
führende Gemeindediakone/Gemeindediakonin
nen mit mehr als fünf2 inhaltlich arbeitenden Be
schäftigten (andere Diakone/Diakoninnen oder 
Be schäftigte mit vergleichbarem Hochschulab
schluss). 

 b) Beschäftigte wie zu 2. als Leiter/Leiterinnen 
eines Mehrgenerationenhauses, eines Familien
zentrums oder einer vergleichbaren Einrichtung 
bei Zuständigkeit (Fachaufsicht) für mindestens 
fünf2 inhaltlich arbeitende Beschäftigte (andere 
Diakone/Diakoninnen oder Beschäftigte mit ver
gleichbarem Hochschulabschluss).

 c) Beschäftigte wie zu 2. mit sonstiger Tätigkeit, 
die sich entsprechend Fallgruppe 4 a) bzw. 4 b) 
durch das Maß an Verantwortung erheblich aus 
der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

Entgeltgruppe 13

5.  a) Beschäftigte wie zu 2. in der Tätigkeit als Be
auftragte für Gemeindediakone/Gemeindedia
ko  nin nen.

 b) Beschäftigte wie zu 2. mit sonstiger Tätigkeit, 
die sich entsprechend Fallgruppe 5 a) durch das 
Maß an Verantwortung und die besondere Be
deutung aus der Entgeltgruppe 12 heraushebt.

2 Hierzu zählt auch der/die leitende oder geschäftsführende 
Gemeindediakon/diakonin bzw. der Leiter/die Leiterin  
der Einrichtung.

 c) Absolventen und Absolventinnen von anderen 
evangelischen Hochschulen mit einem Bache
lor ab schluss in Religionspädagogik, Religions 
und Gemeindepädagogik oder Diakoniewissen
schaft bis zum Abschluss des zweiten Bachelors 
Soziale Arbeit und Berufung in das Diakonen/
Diakoninnenamt.

 d) Beschäftigte, die in anderen Landeskirchen in 
das Amt der Diakonin/des Diakons berufen wur
den, aber nur über einen Bachelorabschluss in 
Religionspädagogik, Religions und Gemeinde
pädagogik oder Diakoniewissenschaft verfügen, 
bis zum Abschluss des zweiten Bachelors Sozia
le Arbeit.

Entgeltgruppe 10

2.  Diakone und Diakoninnen in der Tätigkeit als Ge
meindediakone/Gemeindediakoninnen mit abge
schlossener Ausbildung gemäß § 3 des Diakonen 
und Diakoninnengesetzes1.

Entgeltgruppe 11

3.  a) Beschäftigte wie zu 2., denen die Funktion als lei
tende oder geschäftsführende Gemeindediako
ne/Gemeindediakoninnen übertragen ist.

 b) Beschäftigte wie zu 2. als Leiter/Leiterinnen 
eines Mehrgenerationenhauses, eines Familien
zentrums oder einer vergleichbaren Einrichtung.

 c) Beschäftigte wie zu 2., denen die Funktion als 
Fachkraft im Bereich Kindeswohlgefährdung 
gem. SGB VIII übertragen ist.

 d) Beschäftigte wie zu 2. mit Zuständigkeit in min
destens zwei selbstständigen Arbeitsbereichen 
(je weils mindestens 30 % des Beschäftigungs
umfangs).

  Ein selbstständiger Arbeitsbereich kann z. B. sein:

  –   Einsatzbereich außerhalb der Institution  
Kirche, z. B. bei einem Landkreis, einer 
Kommune, einer diakonischen Einrichtung 
oder in der Schule

  –   Flüchtlings/Asylarbeit
  –   Schulungs/Bildungsarbeit
  –   Waldheim/Freizeiten 
  –   Beratungstätigkeit im Bereich Bezirks/ 

Kreisdiakonie

1 Gleichgestellt sind gemäß § 2 Abs. 2 Diakonen und  
Diakoninnengesetz als gleichwertig anerkannte Ausbildungen.
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bleiben die Beschäftigten in ihrer seitherigen 
Entgeltgruppe und Stufe. Es gilt Besitzstand 
bezüglich aller bisherigen Entgeltbestandtei-
le. Auch die Zuordnung zur Anlage A (Bund) 
oder Anlage A (VKA) bleibt in diesem Fall 
unverändert. Der weitere Stufenaufstieg wird 
vollzogen, als ob eine Überleitung nicht statt-
gefunden hätte.

 e)  § 8 Abs. 3 AR-Ü findet für dem Vergütungs-
gruppenplan 3 zugeordnete Beschäftige ab 
1. Juli 2016 keine Anwendung mehr.

 f)  Bei Beschäftigten, die vor dem 30. Juni 2016 
bereits in einem Beschäftigungsverhältnis im 
Geltungsbereich der KAO standen, kommt es 
für die Eingruppierung nach dem neuen Sys-
tem nicht auf die Berufung in das Diakonen-/
Diakoninnenamt an.

2.  Nr. 1 tritt zum 1. Juli 2016 in Kraft. In der Anla - 
ge 1.2.1 zur KAO tritt der Vergütungsgruppen - 
plan 12 mit Ablauf des 30. Juni 2016 außer Kraft.

3.  Diese Neufassung des Vergütungsgruppenplans 3  
gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens bis zur 
Über prüfung der Vergütungsgruppen pläne der KAO 
durch die Arbeitsrechtliche Kom mis sion nach In-
krafttreten der neuen Entgeltordnung des TVöD. 
In diesem Zeitraum sind alle Eingruppierungsvor-
gänge (Neueinstel lungen und Um grup pie run gen) 
nach diesem Vergütungs grup penplan vor läufig und 
begründen keinen Ver trau ensschutz und keinen Be-
sitzstand.

B

1.  In die Anlage 1.2.1 zur KAO wird der folgende 
neue Vergütungsgruppenplan 4 eingefügt:

4.  Diakone/Diakoninnen in der Tätigkeit als 
  Jugendreferenten/Jugendreferentinnen

Entgeltgruppe 9

1.  a) Absolventen und Absolventinnen von diako-
nisch-missionarischen Ausbildungsstätten, die 
von der Landeskirche anerkannt sind, während 
des Anerkennungsjahres und der Aufbauausbil-
dung bis zum Abschluss der Zweiten Dienstprü-
fung und Berufung in das Diakonen-/Diakonin-
nenamt.

Protokollnotiz (KAO) 
zu Vergütungsgruppenplan 3:

 Die Überleitung in den Vergütungsgruppen-
plan 3 in der ab 1. Juli 2016 geltenden Fassung 
er folgt mit folgenden Maßgaben:

 a)  Beschäftigte, die am 30. Juni 2016 in den 
Vergütungsgruppenplan 12 eingruppiert sind, 
werden am 1. Juli 2016 der Entgeltgruppe, die 
sich nach dem Vergütungsgruppenplan 3 in 
der ab 1. Juli 2016 geltenden Fassung ergibt, 
zugeordnet. 

 b)  Ergibt die Zuordnung eine höhere als die am 
30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, so 
werden die Beschäftigten zum 1. Juli 2016 
gemäß § 17 Abs. 4 KAO höhergruppiert. 
Ab dem 1. Juli 2016 gilt in diesem Fall für 
die Beschäftigten die Anlage A (VKA) zum 
TVöD. Der Unterschiedsbetrag zum bisheri-
gen Entgelt wird gemäß § 12 Abs. 5 AR-Ü 
auf einen zustehenden Strukturausgleich an-
gerechnet. Es gilt Besitzstand bezüglich aller 
bisherigen Entgeltbestandteile.

 c)  Ergibt die Zuordnung die gleiche wie die am 
30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, so 
bleiben die Entgeltgruppe und die Stufenzu-
ordnung unverändert. Ab dem 1. Juli 2016 gilt 
für die Beschäftigten die Anlage A (VKA) 
zum TVöD. 

   Bei Beschäftigten, die am 1. Oktober 2006 
in die auf dem TVöD basierende Fassung der 
KAO übergeleitet wurden und aufgrund der 
Überleitungsbestimmungen bislang nicht alle 
Stufen der Entgelttabelle erreichen konnten, 
ist die Stufenlaufzeit für das Erreichen der 
nach der Anlage A (VKA) zum TVöD mög-
lichen weiteren Stufen auf der Basis der am 
1. Oktober 2008 erreichten regulären Stufe 
zu ermitteln. Abweichend davon ist bei Be-
schäftigten, die am 1. Oktober 2006 direkt in 
eine individuelle Endstufe übergeleitet wur-
den, die Stufenlaufzeit für das Erreichen der 
nach der Anlage A (VKA) zum TVöD mög-
lichen weiteren Stufen auf der Basis der am 
1. Oktober 2006 zugeordneten individuellen 
Endstufe zu ermitteln. Dabei sind die regu-
lären Stufenlaufzeiten zu Grunde zu legen; 
verlängerte Stufenlaufzeiten aufgrund von 
Überleitungsbestimmungen finden keine Be-
rücksichtigung. Es gilt Besitzstand bezüglich 
aller bisherigen Entgeltbestandteile.

 d)  Ergibt die Zuordnung eine niedrigere als die 
am 30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, 
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 d) Beschäftigte wie zu 2. mit Zuständigkeit in min
destens zwei selbstständigen Arbeitsbereichen 
(jeweils mindestens 30 % des Beschäftigungs
umfangs). 

  Ein selbstständiger Arbeitsbereich kann  
z. B. sein:

  –   Einsatzbereich außerhalb der Institution  
Kirche, z. B. bei einem Landkreis, einer 
Kommune, einer diakonischen Einrichtung 
oder in der Schule 

  –   Flüchtlings/Asylarbeit
  –   Schulungs/Bildungsarbeit
  –   Waldheim/Freizeiten   
  –   Beratungstätigkeit im Bereich Bezirks/ 

Kreisdiakonie
  –   Jungschararbeit
  –   Arbeit mit Jugendlichen
  –   Arbeit mit jungen Erwachsenen
  –   Arbeit mit Familien
  –   Notfallseelsorge.

  Als ein selbstständiger Arbeitsbereich gilt auch 
die Erteilung von Religionsunterricht unabhän
gig vom Stundendeputat. 

 e) Beschäftigte wie zu 2., die bei der Landeskirche 
oder einem landeskirchlichen Werk oder Dienst, 
Einrichtungen oder Träger konzeptionell beraten 
und begleiten.

 f) Beschäftigte wie zu 2. mit sonstiger Tätigkeit, 
die sich entsprechend Fallgruppe 3 a) bis 3 e) 
durch die besondere Schwierigkeit aus der Ent
geltgruppe 10 heraushebt.

Entgeltgruppe 12

4.  a) Beschäftigte wie zu 2. als leitende oder geschäfts
führende Jugendreferenten/Jugendreferen tinnen 
in einem Jugendwerk oder einer vergleichbaren 
Struktur mit mehr als fünf2 inhaltlich arbeiten
den Beschäftigten (andere Diakone/Diakonin
nen oder Beschäftigte mit vergleichbarem Hoch
schulabschluss). 

 b) Beschäftigte wie zu 2. als stellvertretende lei
tende oder geschäftsführende Jugendreferen
ten/Jugendreferentinnen in einem Jugendwerk 
oder einer vergleichbaren Struktur mit mehr als 
fünfzehn2 inhaltlich arbeitenden Beschäftigten 
(ande re Diakone/Diakoninnen oder Beschäftigte 
mit vergleichbarem Hochschulabschluss). 

 c) Beschäftigte wie zu 3 e), die bei der Landes
kirche oder einem landeskirchlichen Werk oder 

 b) Studierende der Evangelischen Hochschule Lud
wigsburg, die bereits den Bachelor in Religions
pädagogik, Religions und Gemeindepädagogik 
oder Diakoniewissenschaft haben, bis zum Ab
schluss des zweiten Bachelors Soziale Arbeit 
und Berufung in das Diakonen/Diakonin nen
amt. 

 c) Absolventen und Absolventinnen von anderen 
evangelischen Hochschulen mit einem Bache
lorabschluss in Religionspädagogik, Religions 
und Gemeindepädagogik oder Diakoniewissen
schaft bis zum Abschluss des zweiten Bachelors 
Soziale Arbeit und Berufung in das Diakonen/
Diakoninnenamt.

 d) Beschäftigte, die in anderen Landeskirchen in 
das Amt der Diakonin/des Diakons berufen wur
den, aber nur über einen Bachelorabschluss in 
Religionspädagogik, Religions und Gemeinde
pädagogik oder Diakoniewissenschaft verfügen, 
bis zum Abschluss des zweiten Bachelors Sozia
le Arbeit.

Entgeltgruppe 10

2. Diakone und Diakoninnen in der Tätigkeit als 
Ju gendreferenten/Jugendreferentinnen mit abge
schlos sener Ausbildung gemäß § 3 des Diakonen 
und Dia koninnengesetzes1.

Entgeltgruppe 11

3.  a) Beschäftigte wie zu 2. als leitende oder ge
schäftsführende Jugendreferenten/Jugendrefe
ren tin nen in einem Bezirksjugendwerk oder 
einer vergleichbaren Struktur.

 b) Beschäftigte wie zu 2. als stellvertretende lei
ten de oder geschäftsführende Jugendreferen
ten/Ju gendreferentinnen in einem Jugendwerk 
oder einer vergleichbaren Struktur mit mehr als 
fünf2 in halt lich arbeitenden Beschäftigten (an
dere Ju gend referenten/Jugendreferentinnen oder 
Beschäftigt e mit vergleichbarem Hochschulab
schluss). 

 c) Beschäftigte wie zu 2., denen die Funktion als 
Fachkraft im Bereich Kindeswohlgefährdung 
ge mäß SGB VIII übertragen ist.

1 Gleichgestellt sind gemäß § 2 Abs. 2 Diakonen und  
Diakoninnengesetz als gleichwertig anerkannte Ausbildungen.

2 Hierzu zählt auch der/die leitende oder geschäftsführende 
Jugendreferent/referentin und ihre/seine Stellvertretung.
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TVöD. Der Unterschiedsbetrag zum bisheri-
gen Entgelt wird gemäß § 12 Abs. 5 AR-Ü 
auf einen zustehenden Strukturausgleich an-
gerechnet. Es gilt Besitzstand bezüglich aller 
bisherigen Entgeltbestandteile.

 c)  Ergibt die Zuordnung die gleiche wie die am 
30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, so 
bleiben die Entgeltgruppe und die Stufenzu-
ordnung unverändert. Ab dem 1. Juli 2016 gilt 
für die Beschäftigten die Anlage A (VKA) 
zum TVöD. 

   Bei Beschäftigten, die am 1. Oktober 2006 
in die auf dem TVöD basierende Fassung der 
KAO übergeleitet wurden und aufgrund der 
Überleitungsbestimmungen bislang nicht alle 
Stufen der Entgelttabelle erreichen konnten, 
ist die Stufenlaufzeit für das Erreichen der 
nach der Anlage A (VKA) zum TVöD mög-
lichen weiteren Stufen auf der Basis der am 
1. Oktober 2008 erreichten regulären Stufe 
zu ermitteln. Abweichend davon ist bei Be-
schäftigten, die am 1. Oktober 2006 direkt in 
eine individuelle Endstufe übergeleitet wur-
den, die Stufenlaufzeit für das Erreichen der 
nach der Anlage A (VKA) zum TVöD mög-
lichen weiteren Stufen auf der Basis der am 
1. Oktober 2006 zugeordneten individuellen 
Endstufe zu ermitteln. Dabei sind die regu-
lären Stufenlaufzeiten zu Grunde zu legen; 
verlängerte Stufenlaufzeiten aufgrund von 
Überleitungsbestimmungen finden keine Be-
rücksichtigung. Es gilt Besitzstand bezüglich 
aller bisherigen Entgeltbestandteile.

 d)  Ergibt die Zuordnung eine niedrigere als die 
am 30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, 
bleiben die Beschäftigten in ihrer seitherigen 
Entgeltgruppe und Stufe. Es gilt Besitzstand 
bezüglich aller bisherigen Entgeltbestandtei-
le. Auch die Zuordnung zur Anlage A (Bund) 
oder Anlage A (VKA) bleibt in diesem Fall 
unverändert. Der weitere Stufenaufstieg wird 
vollzogen, als ob eine Überleitung nicht statt-
gefunden hätte.

 e)  § 8 Abs. 3 AR-Ü findet für dem Vergütungs-
gruppenplan 4 zugeordnete Beschäftige ab  
1. Juli 2016 keine Anwendung mehr.

 f)  Bei Beschäftigten, die vor dem 30. Juni 2016 
bereits in einem Beschäftigungsverhältnis im 
Geltungsbereich der KAO standen, kommt es 
für die Eingruppierung nach dem neuen Sys-
tem nicht auf die Berufung in das Diakonen-/
Diakoninnenamt an.

Dienst einen abgeschlossenen Arbeitsbereich 
ver antworten3.

 d) Beschäftigte wie zu 2. mit sonstiger Tätigkeit, 
die sich entsprechend Fallgruppe 4 a) bis 4 c) 
durch das Maß an Verantwortung erheblich aus 
der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

Entgeltgruppe 13

5.  a) Beschäftigte wie zu 2. als leitende oder geschäfts-
führende Jugendreferenten/Jugendreferentin nen 
in einem Jugendwerk oder einer vergleichbaren 
Struktur mit mehr als fünfzehn2 inhaltlich ar-
beitenden Beschäftigten (andere Diakone/Dia-
koninnen oder Beschäftigte mit vergleichbarem 
Hoch schul abschluss). 

 b) Beschäftigte wie zu 2. in der Tätigkeit als fachli-
cher Leiter/fachliche Leiterin des Evangelischen 
Jugendwerks in Württemberg.

 c) Beschäftigte wie zu 2. mit sonstiger Tätigkeit, 
die sich entsprechend Fallgruppe 5 a) bzw. 5 b) 
durch das Maß an Verantwortung und die beson-
dere Bedeutung aus der Entgeltgruppe 12 her-
aushebt.

Protokollnotiz (KAO) 
zu Vergütungsgruppenplan 4:

 Die Überleitung in den Vergütungsgruppen-
plan 4 in der ab 1. Juli 2016 geltenden Fassung 
erfolgt mit folgenden Maßgaben:

 a)  Beschäftigte, die am 30. Juni 2016 in den 
Vergütungsgruppenplan 14 eingruppiert sind, 
werden am 1. Juli 2016 der Entgeltgruppe, die 
sich nach dem Vergütungsgruppenplan 4 in 
der ab 1. Juli 2016 geltenden Fassung ergibt, 
zugeordnet. 

 b)  Ergibt die Zuordnung eine höhere als die am 
30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, so 
werden die Beschäftigten zum 1. Juli 2016 
gemäß § 17 Abs. 4 KAO höhergruppiert. 
Ab dem 1. Juli 2016 gilt in diesem Fall für 
die Beschäftigten die Anlage A (VKA) zum 
 

2 Hierzu zählt auch der/die leitende oder geschäftsführende 
Jugendreferent/-referentin und ihre/seine Stellvertretung.

3 In der Landesstelle des Evangelischen Jugendwerks in  
Württemberg sind dies die Teamleiter/-in nen sowie die  
Stabsstellen z. B. im Bereich Jugendpolitik, Werk- und  
Personal, Jugendevangelisation.
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2.  Nr. 1 tritt zum 1. Juli 2016 in Kraft. In der Anla- 
ge 1.2.1 zur KAO tritt der Vergütungsgruppen- 
plan 14 mit Ablauf des 30. Juni 2016 außer Kraft.

3.  Diese Neufassung des Vergütungsgruppenplans 4  
gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens bis zur 
Überprüfung der Vergütungsgruppenpläne der KAO 
durch die Arbeitsrechtliche Kommission nach In-
krafttreten der neuen Entgeltordnung des TVöD. 
In diesem Zeitraum sind alle Eingruppierungsvor-
gänge (Neueinstellun gen und Umgruppierungen) 
nach diesem Ver gütungs gruppenplan vorläufig und 
begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Be-
sitzstand.

C

1.  In die Anlage 1.2.1 zur KAO wird der folgende 
neue Vergütungsgruppenplan 5 eingefügt:

5.  Diakone/Diakoninnen in der Tätigkeit als 
         Religionspädagogen/Religionspädagoginnen 
       und sonstige kirchliche Religionslehrkräfte

Entgeltgruppe 9

1.  a) Absolventen und Absolventinnen von diako-
nisch-missionarischen Ausbildungsstätten, die 
von der Landeskirche anerkannt sind, während 
des Anerkennungsjahres und der Aufbauausbil-
dung bis zum Abschluss der Zweiten Dienstprü-
fung und Berufung in das Diakonen-/Diakonin-
nenamt.

 b) Studierende der Evangelischen Hochschule Lud-
wigsburg, die bereits den Bachelor in Religions-
pädagogik oder Religions- und Gemeindepäd-
agogik haben, bis zum Abschluss des zweiten 
Bachelors Soziale Arbeit und Berufung in das 
Diakonen-/Diakoninnenamt. 

 c) Absolventen und Absolventinnen von anderen 
evangelischen Hochschulen mit einem Bache lor-
abschluss in Religionspädagogik oder Reli gions- 
und Gemeindepädagogik bis zum Abschluss des 
zweiten Bachelors Soziale Arbeit und Berufung 
in das Diakonen-/Diakoninnenamt.

 d) Beschäftigte, die in anderen Landeskirchen in 
das Amt der Diakonin/des Diakons berufen wur - 
den, aber nur über einen Bachelorabschluss in 
Reli gionspädagogik oder Religions- und Ge-

mein de pä dagogik verfügen, bis zum Abschluss 
des zwei ten Bachelors Soziale Arbeit.

Entgeltgruppe 10

2.  a) Diakone und Diakoninnen in der Tätigkeit als 
Re ligionspädagogen/Religionspädagoginnen mit 
abgeschlossener Ausbildung gemäß § 3 des Dia-
konen- und Diakoninnengesetzes1.

 b) Lehrkräfte mit beiden Staatsprüfungen oder 
Lehr kräfte mit Masterprüfung und Zweiter 
Staats prüfung.

Entgeltgruppe 11

3.  a) Beschäftigte wie zu 2., die an mindestens zwei 
Schulstufen oder Schularten2 tätig sind. 

 b) Beschäftigte wie zu 2., denen im Umfang von 
mindestens sechs Wochenstunden (bei Teilzeit-
beschäftigung entsprechend anteilig) Aufgaben 
übertragen sind, die besondere Fachkenntnisse 
erfordern, z. B. eine regelmäßige Tätigkeit in der 
Aus- und Fortbildung oder in der Notfallseelsor-
ge.

 c) Beschäftigte wie zu 2. mit sonstiger Tätigkeit, 
die sich entsprechend Fallgruppe 3 a) bzw. 3 b) 
durch die besondere Schwierigkeit aus der Ent-
geltgruppe 10 heraushebt.

1 Gleichgestellt sind gemäß § 2 Abs. 2 Diakonen- und  
Diakoninnengesetz als gleichwertig anerkannte Ausbildungen.

2 Übersicht über die Schulstufen/Schularten:

    Schulstufe Schulart

    Primarstufe, 
    z. B.

Grundschule
Gemeinschaftsschule bis Klasse 4
Waldorfschule, Unterstufe
Sonderpädagogische Bildungs- 
   und Beratungszentren bis Klasse 4

    Sekundarstufe I, 
    z. B.

Hauptschule
Werkrealschule
Realschule
Gemeinschaftsschule bis Klasse 10
Gymnasium bis Klasse 9 bzw. 10
Waldorfschule, Mittelstufe
Sonderpädagogische Bildungs- 
   und Beratungszentren bis Klasse 10
Berufliche Schulen wie z. B. 
   Berufsvorbereitungsjahr, Berufs-
   fachschule, Teilzeitberufsschule

    Sekundarstufe II, 
    z. B.

Gymnasium (Kursstufe)
Gemeinschaftsschule ab Klasse 11
Waldorfschule, Oberstufe
Berufliche Schulen wie z. B. 
   berufliche Gymnasien, Berufskolleg, 
   Fachschulen
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   Bei Beschäftigten, die am 1. Oktober 2006 
in die auf dem TVöD basierende Fassung der 
KAO übergeleitet wurden und aufgrund der 
Überleitungsbestimmungen bislang nicht alle 
Stufen der Entgelttabelle erreichen konnten, 
ist die Stufenlaufzeit für das Erreichen der 
nach der Anlage A (VKA) zum TVöD mög-
lichen weiteren Stufen auf der Basis der am 
1. Oktober 2008 erreichten regulären Stufe 
zu ermitteln. Abweichend davon ist bei Be-
schäftigten, die am 1. Oktober 2006 direkt in 
eine individuelle Endstufe übergeleitet wur-
den, die Stufenlaufzeit für das Erreichen der 
nach der Anlage A (VKA) zum TVöD mög-
lichen weiteren Stufen auf der Basis der am 
1. Oktober 2006 zugeordneten individuellen 
Endstufe zu ermitteln. Dabei sind die regu-
lären Stufenlaufzeiten zu Grunde zu legen; 
verlängerte Stufenlaufzeiten aufgrund von 
Überleitungsbestimmungen finden keine Be-
rücksichtigung. Es gilt Besitzstand bezüglich 
aller bisherigen Entgeltbestandteile.

  d) Ergibt die Zuordnung eine niedrigere als die 
am 30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, 
bleiben die Beschäftigten in ihrer seitherigen 
Entgeltgruppe und Stufe. Es gilt Besitzstand 
bezüglich aller bisherigen Entgeltbestandtei-
le. Auch die Zuordnung zur Anlage A (Bund) 
oder Anlage A (VKA) bleibt in diesem Fall 
unverändert. Der weitere Stufenaufstieg wird 
vollzogen, als ob eine Überleitung nicht statt-
gefunden hätte.

  e) § 8 Abs. 3 AR-Ü findet für dem Vergütungs-
gruppenplan 5 zugeordnete Beschäftige ab 1. 
Juli 2016 keine Anwendung mehr.

  f)  Bei Beschäftigten, die vor dem 30. Juni 2016 
bereits in einem Beschäftigungsverhältnis im 
Geltungsbereich der KAO standen, kommt es 
für die Eingruppierung nach dem neuen Sys-
tem nicht auf die Berufung in das Diakonen-/
Diakoninnenamt an.

2.  Nr. 1 tritt zum 1. Juli 2016 in Kraft. In der Anla- 
ge 1.2.1 zur KAO tritt der Vergütungsgruppen- 
plan 11 mit Ablauf des 30. Juni 2016 außer Kraft.

3.  Diese Neufassung des Vergütungsgruppen plans 5  
gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens bis zur 
Überprüfung der Vergütungsgruppenpläne der KAO 
durch die Arbeitsrechtliche Kommis sion nach In-
krafttreten der neuen Entgeltordnung des TVöD. 
In diesem Zeitraum sind alle Eingruppierungsvor-
gänge (Neueinstellungen und Umgruppierungen) 

Entgeltgruppe 12

4.  a) Beschäftigte wie zu 2., denen im Umfang von 
mindestens sechs Wochenstunden (bei Teilzeit-
beschäftigung entsprechend anteilig) die Funk-
tion einer Studienleiterin/eines Studienleiters 
übertragen ist.

 b) Beschäftigte wie zu 2. mit sonstiger Tätigkeit, 
die sich entsprechend Fallgruppe 4 a) durch das 
Maß an Verantwortung erheblich aus der Ent-
geltgruppe 11 heraushebt.

Entgeltgruppe 13

5.  a) Beschäftigte wie zu 2. mit Masterprüfung in Re-
ligionspädagogik und überwiegender Tätigkeit 
in Sekundarstufe II.

 b) Beschäftigte wie zu 2. mit sonstiger Tätigkeit, 
die sich entsprechend Fallgruppe 5 a) durch das 
Maß an Verantwortung und die besondere Be-
deutung aus der Entgeltgruppe 12 heraushebt.

Protokollnotiz (KAO) 
zu Vergütungsgruppenplan 5:

 Die Überleitung in den Vergütungsgruppen-
plan 5 in der ab 1. Juli 2016 geltenden Fassung 
erfolgt mit folgenden Maßgaben:

  a) Beschäftigte, die am 30. Juni 2016 in den 
Ver gütungsgruppenplan 11 eingruppiert sind, 
werden am 1. Juli 2016 der Entgeltgruppe, 
die sich nach dem Vergütungsgruppenplan 5 
in der ab 1. Juli 2016 geltenden Fassung er-
gibt, zu geordnet. 

  b) Ergibt die Zuordnung eine höhere als die am 
30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, so 
werden die Beschäftigten zum 1. Juli 2016 
gemäß § 17 Abs. 4 KAO höhergruppiert. Ab 
dem 1. Juli 2016 gilt in diesem Fall für die Be-
schäftigten die Anlage A (VKA) zum TVöD. 
Der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Ent-
gelt wird gemäß § 12 Abs. 5 AR-Ü auf einen 
zustehenden Strukturausgleich angerechnet. 
Es gilt Besitzstand bezüglich aller bisherigen 
Entgeltbestandteile.

  c) Ergibt die Zuordnung die gleiche wie die am 
30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, so 
bleiben die Entgeltgruppe und die Stufenzu-
ordnung unverändert. Ab dem 1. Juli 2016 
gilt für die Beschäftigten die Anlage A (VKA) 
zum TVöD. 
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geschlossener Ausbildung gemäß § 3 des Diako-
nen- und Diakoninnengesetzes1.

Entgeltgruppe 11

3. Beschäftigte wie zu 2., deren Tätigkeit sich durch 
die besondere Schwierigkeit aus der Entgeltgruppe 
10 heraushebt.

 Das Tätigkeitsmerkmal ist z. B. erfüllt bei Diakonen/ 
Diakoninnen mit abgeschlossener Zusatzausbil-
dung2 und entsprechender Tätigkeit oder bei Diako-
nen/Diakoninnen mit einem Tätigkeitsschwerpunkt 
in der Notfallseelsorge von mindestens 30 % des 
Beschäftigungsumfangs.

Entgeltgruppe 12

4. Beschäftigte wie zu 3., deren Tätigkeit sich durch 
das Maß an Verantwortung erheblich aus der Ent-
geltgruppe 11 heraushebt3.

Entgeltgruppe 13

5. Beschäftigte wie zu 3., deren Tätigkeit sich durch 
das Maß an Verantwortung und die besondere Be-
deutung aus der Entgeltgruppe 12 heraushebt.

Protokollnotiz (KAO) 
zu Vergütungsgruppenplan 6:

 Die Überleitung in den Vergütungsgruppenplan 6 
in der ab 1. Juli 2016 geltenden Fassung erfolgt mit 
folgenden Maßgaben:

a) Beschäftigte, die am 30. Juni 2016 in den Vergü-
tungsgruppenplan 13 eingruppiert sind, werden 

1 Gleichgestellt sind gemäß § 2 Abs. 2 Diakonen- und  
Diakoninnengesetz als gleichwertig anerkannte Ausbildungen.

2 Eine Zusatzausbildung im Sinne des Tätigkeitsmerkmals liegt 
vor, wenn sie durch eine kirchlich oder staatlich anerkannte 
Ausbildung bei von Dachverbänden (z. B. Deutsche Gesell-
schaft für Supervision – DGSv) anerkannten Institutionen 
vermittelt wird, z. B. Klinische Seelsorgeausbildung (KSA), 
Fortbildung seelsorgerlicher Praxis (FSP), Supervisionsaus-
bildung oder Clinical Pastoral Training (CPT) oder psycho-
therapeutische Ausbildung.

3 Das Tätigkeitsmerkmal ist z. B. erfüllt bei:
 a)  Tätigkeit in der Krankenhausseelsorge bei Krankenhäusern 

mit Maximal- oder Zentralversorgung
 b)  Tätigkeit im Bereich stationärer oder ambulanter  

Palliative Care
 c)  Leitung/Vorstandsmitglied einer Ethikkommission
 d)  Tätigkeit in Chemotherapie-Ambulanzen oder  

onkologischen Ambulanzen
 e)  regelmäßiger Durchführung von Beerdigungen.

nach diesem Vergütungs gruppenplan vorläufig und 
begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Be-
sitzstand.

D

1.   In die Anlage 1.2.1 zur KAO wird der folgende 
neue Vergütungsgruppenplan 6 eingefügt:

6.  Diakone/Diakoninnen im Seelsorgedienst

Entgeltgruppe 9

1.  a) Absolventen und Absolventinnen von diako-
nisch-missionarischen Ausbildungsstätten, die 
von der Landeskirche anerkannt sind, während 
des Anerkennungsjahres und der Aufbauausbil-
dung bis zum Abschluss der Zweiten Dienstprü-
fung und Berufung in das Diakonen-/Diakonin-
nenamt.

 b) Studierende der Evangelischen Hochschule Lud-
wigsburg, die bereits den Bachelor in Religions-
pädagogik, Religions- und Gemeindepädagogik 
oder Diakoniewissenschaft haben, bis zum Ab-
schluss des zweiten Bachelors Soziale Arbeit und 
Berufung in das Diakonen-/Diakonin nenamt. 

 c) Absolventen und Absolventinnen von anderen 
evangelischen Hochschulen mit einem Bache-
lorabschluss in Religionspädagogik, Religions- 
und Gemeindepädagogik oder Diakoniewissen-
schaft bis zum Abschluss des zweiten Bachelors 
Soziale Arbeit und Berufung in das Diakonen-/
Diakoninnenamt.

 d) Beschäftigte, die in anderen Landeskirchen in 
das Amt der Diakonin/des Diakons berufen wur-
den, aber nur über einen Bachelorabschluss in 
Religionspädagogik, Religions- und Gemeinde-
pädagogik oder Diakoniewissenschaft verfügen, 
bis zum Abschluss des zweiten Bachelors Sozia-
le Arbeit.

Entgeltgruppe 10

2. Diakone und Diakoninnen als Seelsorger/Seelsor-
gerinnen im Krankenhaus, im Altenheim, in Kur-, 
Be hinderten- oder sonstigen Einrichtungen mit ab-
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f)  Bei Beschäftigten, die vor dem 30. Juni 2016 
bereits in einem Beschäftigungsverhältnis im 
Gel tungsbereich der KAO standen, kommt es 
für die Eingruppierung nach dem neuen System 
nicht auf die Berufung in das Diakonen-/Diako-
ninnenamt an.

2.  Nr. 1 tritt zum 1. Juli 2016 in Kraft. In der Anla- 
ge 1.2.1 zur KAO tritt der Vergütungsgruppen-
plan 13 mit Ablauf des 30. Juni 2016 außer Kraft.

3.  Diese Neufassung des Vergütungsgruppenplans 6  
gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens bis zur 
Überprüfung der Vergütungsgruppenpläne der KAO 
durch die Arbeitsrechtliche Kommission nach In-
krafttreten der neuen Entgeltordnung des TVöD. 
In diesem Zeitraum sind alle Eingruppierungsvor-
gänge (Neueinstellungen und Umgruppierungen) 
nach diesem Vergütungs gruppenplan vorläufig und 
begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Be-
sitzstand.

E

1.   In die Anlage 1.2.1 zur KAO wird der folgende 
neue Vergütungsgruppenplan 7 eingefügt:

7.  Diakone/Diakoninnen in Sonderdiensten1

Entgeltgruppe 9

1.  a) Absolventen und Absolventinnen von diako-
nisch-missionarischen Ausbildungsstätten, die 
von der Landeskirche anerkannt sind, während 
des Anerkennungsjahres und der Aufbauausbil-
dung bis zum Abschluss der Zweiten Dienstprü-
fung und Berufung in das Diakonen-/Diakonin-
nenamt.

 b) Studierende der Evangelischen Hochschule Lud-
wigsburg, die bereits den Bachelor in Religions-
pädagogik, Religions- und Gemeindepädagogik 
oder Diakoniewissenschaft haben, bis zum Ab-
schluss des zweiten Bachelors Soziale Arbeit 
und Berufung in das Diakonen-/Diakoninnen-
amt. 

1 In Vergütungsgruppenplan 7 kann nur eingruppiert werden,  
wer nicht die Tätigkeitsmerkmale eines der Vergütungs- 
gruppenpläne 3, 4, 5 oder 6 erfüllt. 

am 1. Juli 2016 der Entgeltgruppe, die sich nach 
dem Vergütungsgruppenplan 6 in der ab 1. Juli 
2016 geltenden Fassung ergibt, zugeordnet. 

b) Ergibt die Zuordnung eine höhere als die am 
30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, so 
werden die Beschäftigten zum 1. Juli 2016 ge-
mäß § 17 Abs. 4 KAO höhergruppiert. Ab dem 
1. Juli 2016 gilt in diesem Fall für die Beschäf-
tigten die Anlage A (VKA) zum TVöD. Der Un-
terschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt wird 
gemäß § 12 Abs. 5 AR-Ü auf einen zustehenden 
Strukturausgleich angerechnet. Es gilt Besitz-
stand bezüglich aller bisherigen Entgeltbestand-
teile.

c)  Ergibt die Zuordnung die gleiche wie die am 
30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, so 
bleiben die Entgeltgruppe und die Stufenzu-
ordnung unverändert. Ab dem 1. Juli 2016 gilt 
für die Beschäftigten die Anlage A (VKA) zum 
TVöD. 

 Bei Beschäftigten, die am 1. Oktober 2006 in 
die auf dem TVöD basierende Fassung der KAO 
übergeleitet wurden und aufgrund der Überlei-
tungsbestimmungen bislang nicht alle Stufen der 
Entgelttabelle erreichen konnten, ist die Stufen-
laufzeit für das Erreichen der nach der Anlage A 
(VKA) zum TVöD möglichen weiteren Stufen 
auf der Basis der am 1. Oktober 2008 erreich-
ten regulären Stufe zu ermitteln. Abweichend 
davon ist bei Beschäftigten, die am 1. Oktober 
2006 direkt in eine individuelle Endstufe über-
geleitet wurden, die Stufenlaufzeit für das Errei-
chen der nach der Anlage A (VKA) zum TVöD 
möglichen weiteren Stufen auf der Basis der am 
1. Oktober 2006 zugeordneten individuellen 
Endstufe zu ermitteln. Dabei sind die regulären 
Stufenlaufzeiten zu Grunde zu legen; verlänger-
te Stufenlaufzeiten aufgrund von Überleitungs-
bestimmungen finden keine Berücksichtigung. 
Es gilt Besitzstand bezüglich aller bisherigen 
Entgeltbestandteile.

d) Ergibt die Zuordnung eine niedrigere als die am 
30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, blei-
ben die Beschäftigten in ihrer seitherigen Ent-
geltgruppe und Stufe. Es gilt Besitzstand bezüg-
lich aller bisherigen Entgeltbestandteile. Auch 
die Zuordnung zur Anlage A (Bund) oder An-
lage A (VKA) bleibt in diesem Fall unverändert. 
Der weitere Stufenaufstieg wird vollzogen, als 
ob eine Überleitung nicht stattgefunden hätte.

e) § 8 Abs. 3 AR-Ü findet für dem Vergütungsgrup-
penplan 6 zugeordnete Beschäftige ab 1. Juli 
2016 keine Anwendung mehr.
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Entgeltgruppe 13

5. Beschäftigte wie zu 4., deren Tätigkeit sich durch 
das Maß an Verantwortung und die besondere Be
deutung aus der Entgeltgruppe 12 heraushebt.

 Das Tätigkeitsmerkmal ist z. B. erfüllt bei  
Diakonen/Diakoninnen,  

 –   denen die Geschäftsführung eines landeskirch
lichen Werkes oder Dienstes übertragen ist 

     oder

 –   die wichtige Grundsatzfragen für den Diakonat 
verantworten. 

Entgeltgruppe 14

6. Beschäftigte wie zu 5., deren Tätigkeit sich durch 
das Maß an Verantwortung und die herausragende 
Bedeutung aus der Entgeltgruppe 13 heraushebt.

 Das Tätigkeitsmerkmal ist z. B. erfüllt bei  
Diakonen/Diakoninnen in der Tätigkeit als

 –   Leiter/Leiterin des Referats Diakonat  
im Evangelischen Oberkirchenrat

 –   Leiter/Leiterin des Zentrums Diakonat.

Protokollnotiz (KAO) 
zu Vergütungsgruppenplan 7:

 Die Überleitung in den Vergütungsgruppenplan 7 
in der ab 1. Juli 2016 geltenden Fassung erfolgt mit 
folgenden Maßgaben:

a) Diakone/Diakoninnen, die am 30. Juni 2016 an
deren Vergütungsgruppenplänen zugeordnet sind 
und die ab 1. Juli 2016 die Tätigkeitsmerkma le 
des Vergütungsgruppenplans 7 erfüllen, werden 
am 1. Juli 2016 der Entgeltgruppe, die sich nach 
dem Vergütungsgruppenplan 7 in der ab 1. Juli 
2016 geltenden Fassung ergibt, zugeordnet. 

b) Ergibt die Zuordnung eine höhere als die am 
30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, so 
werden die Beschäftigten zum 1. Juli 2016 ge
mäß § 17 Abs. 4 KAO höhergruppiert. Ab dem 
1. Juli 2016 gilt in diesem Fall für die Beschäf
tigten die Anlage A (VKA) zum TVöD. 

 Der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt 
wird gemäß § 12 Abs. 5 ARÜ auf einen zuste
henden Strukturausgleich angerechnet. Es gilt 

 c) Absolventen und Absolventinnen von anderen 
evangelischen Hochschulen mit einem Bache
lorabschluss in Religionspädagogik, Religions 
und Gemeindepädagogik oder Diakoniewissen
schaft bis zum Abschluss des zweiten Bachelors 
Soziale Arbeit und Berufung in das Diakonen/
Diakoninnenamt.

 d) Beschäftigte, die in anderen Landeskirchen in 
das Amt der Diakonin/des Diakons berufen wur
den, aber nur über einen Bachelorabschluss in 
Religionspädagogik, Religions und Gemeinde
pädagogik oder Diakoniewissenschaft verfügen, 
bis zum Abschluss des zweiten Bachelors Sozia
le Arbeit.

Entgeltgruppe 10

2.  Diakone und Diakoninnen in Sonderdiensten mit 
abgeschlossener Ausbildung gemäß § 3 des Diako
nen und Diakoninnengesetzes2.

Entgeltgruppe 11

3. Beschäftigte wie zu 2., deren Tätigkeit sich durch 
die besondere Schwierigkeit aus der Entgeltgruppe 
10 heraushebt.

 Das Tätigkeitsmerkmal ist z. B. erfüllt bei Diako
nen/Diakoninnen, die

 –   bei der Landeskirche oder einem landeskirch
lichen Werk oder Dienst Einrichtungen oder 
Träger konzeptionell beraten und begleiten 

     oder

 –   kirchenbezirksübergreifende Bildungsangebote 
verantworten.

Entgeltgruppe 12

4. Beschäftigte wie zu 3., deren Tätigkeit sich durch 
das Maß an Verantwortung erheblich aus der Ent
geltgruppe 11 heraushebt.

 Das Tätigkeitsmerkmal ist z. B. erfüllt bei Diako
nen/Diakoninnen, die bei der Landeskirche oder 
einem landeskirchlichen Werk oder Dienst Einrich
tungen oder Träger konzeptionell beraten und be
gleiten und einen abgeschlossenen Arbeitsbereich 
verantworten.

2 Gleichgestellt sind gemäß § 2 Abs. 2 Diakonen und  
Diakoninnengesetz als gleichwertig anerkannte Ausbildungen.
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3.  Diese Neufassung des Vergütungsgruppenplans 7  
gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens bis zur 
Überprüfung der Vergütungsgruppenpläne der KAO 
durch die Arbeitsrechtliche Kommission nach In
krafttreten der neuen Entgeltordnung des TVöD. 
In diesem Zeitraum sind alle Eingruppierungsvor
gänge (Neueinstellungen und Umgruppierungen) 
nach diesem Vergütungs gruppenplan vorläufig und 
begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Be
sitzstand.

F

1.  In der Anlage 2.2.2 zur KAO wird Bestimmung 
zu § 8 TVPöD wie folgt gefasst:

Anstelle von § 8 Abs. 2 TVPöD wird bestimmt:

(2) Das monatliche Entgelt für Praktikanten/Prakti
kan tinnen im Anerkennungsjahr wird wie folgt gere
gelt:

a) Praktikanten/Praktikantinnen im kirchenmusika li
schen Dienst erhalten ein monatliches Entgelt in 
Höhe von 80 % des Monatsentgelts der Entgelt
gruppe 9, Stufe 1.

b) Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungs
jahr für den Beruf der Dorfhelferin/des Dorfhelfers, 
der Altenpflegerin/des Altenpflegers, der Haus und 
Familienpflegerin/des Haus und Familienpflegers 
im Anerkennungsjahr erhalten ein monatliches Ent
gelt in gleicher Höhe wie Erzieher/Erzieherinnen.

c) Die Vergütung für das Anerkennungsjahr sonstiger 
Berufe kann innerhalb der Dienststelle oder Ein
richtung einzelvertraglich unter Beachtung von 
§ 40 Buchstabe p) MVG.Württemberg festgelegt 
werden.

(3) Das Entgelt nach den Absätzen 1 und 2 ist zu dem
selben Zeitpunkt fällig wie das den Beschäftigten des 
Arbeitgebers gezahlte Entgelt.

2. Nr. 1 tritt zum 1. Juli 2016 in Kraft. 

Besitzstand bezüglich aller bisherigen Entgelt
bestandteile.

c) Ergibt die Zuordnung die gleiche wie die am 
30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, so 
bleiben die Entgeltgruppe und die Stufenzu
ordnung unverändert. Ab dem 1. Juli 2016 gilt 
für die Beschäftigten die Anlage A (VKA) zum 
TVöD. 

 Bei Beschäftigten, die am 1. Oktober 2006 in 
die auf dem TVöD basierende Fassung der KAO 
übergeleitet wurden und aufgrund der Überlei
tungsbestimmungen bislang nicht alle Stufen der 
Entgelttabelle erreichen konnten, ist die Stufen
laufzeit für das Erreichen der nach der Anlage A 
(VKA) zum TVöD möglichen weiteren Stufen 
auf der Basis der am 1. Oktober 2008 erreich
ten regulären Stufe zu ermitteln. Abweichend 
davon ist bei Beschäftigten, die am 1. Oktober 
2006 direkt in eine individuelle Endstufe über
geleitet wurden, die Stufenlaufzeit für das Errei
chen der nach der Anlage A (VKA) zum TVöD 
möglichen weiteren Stufen auf der Basis der am 
1. Oktober 2006 zugeordneten individuellen 
Endstufe zu ermitteln. Dabei sind die regulären 
Stufenlaufzeiten zu Grunde zu legen; verlänger
te Stufenlaufzeiten aufgrund von Überleitungs
bestimmungen finden keine Berücksichtigung. 
Es gilt Besitzstand bezüglich aller bisherigen 
Entgeltbestandteile.

d) Ergibt die Zuordnung eine niedrigere als die am 
30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, blei
ben die Beschäftigten in ihrer seitherigen Ent
geltgruppe und Stufe. Es gilt Besitzstand bezüg
lich aller bisherigen Entgeltbestandteile. Auch 
die Zuordnung zur Anlage A (Bund) oder An
lage A (VKA) bleibt in diesem Fall unverändert. 
Der weitere Stufenaufstieg wird vollzogen, als 
ob eine Überleitung nicht stattgefunden hätte.

e) § 8 Abs. 3 ARÜ findet für dem Vergütungs
gruppenplan 7 zugeordnete Beschäftige ab 1. 
Juli 2016 keine Anwendung mehr.

f) Bei Beschäftigten, die vor dem 30. Juni 2016 
bereits in einem Beschäftigungsverhältnis im 
Geltungsbereich der KAO standen, kommt es 
für die Eingruppierung nach dem neuen System 
nicht auf die Berufung in das Diakonen/Diako
ninnenamt an.

2. Nr. 1 tritt zum 1. Juli 2016 in Kraft. 
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gen bis zu einer Dauer von 6 Monaten sowie in den 
Fällen des § 4 Abs. 3 und 4 und des § 9 Abs. 3 der 
Sicherungsordnung sind unschädlich.

 Als gleichartige berufliche Tätigkeiten im Sinne von 
Satz 1 gelten wechselseitig auch mindestens gleich
wertige Tätigkeiten in verschiedenen Vergütungs
gruppenplänen für Diakone und Diakoninnen. 

 Als mindestens gleichwertige vorherige berufliche 
Tätigkeiten im Sinne von Satz 1 und 3 gelten auch 
Tätigkeiten, die vor der Neufassung von Vergü
tungsgruppenplänen ausgeübt wurden und die bis 
zu einer Entgeltgruppe niedriger bewertet waren.“

4.   Nr. 1 tritt zum 1. August 2016 in Kraft. Nr. 2 und 
Nr. 3 treten zum 1. Juli 2016 in Kraft.

–   Anlage 1.2.2 zur  
KAO-Vergütungsgruppenplan 63  
Kirchenpfleger/Kirchenpflegerinnen,  
Kirchenbezirksrechner/Kirchenbezirks- 
rechnerinnen:

Die Kirchliche Anstellungsordnung (KAO) vom 10. 
No vem ber 2006 (Abl. 62 S. 253) zuletzt geändert 
durch Beschluss vom 10. Juli 2015 (Abl. 66, S. 481), 
wird wie folgt geändert:

1.  In § 39 Abs. 3 Buchstabe b) werden die Worte „um 
mindestens 10 %“ gestrichen.

2.  In der Anlage 1.2.1 zur KAO erhält Vergütungsgrup
penplan 63 folgende neue Fassung:

„63. Kirchenpfleger/Kirchenpflegerinnen, 
Kirchenbezirksrechner/Kirchenbezirks-

rechnerinnen 

Entgeltgruppe 6

1. a)  Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen ohne 
ent sprechende fachliche Ausbildung auf Stellen 
der Gruppe A

 b) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen von Kir
chengemeinden, die Teil einer Gesamtkirchen
gemeinde sind (Teilkirchenpfleger/innen)

Entgeltgruppe 8

2.  a) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen auf 
Stellen der Gruppe A

G

1.   § 6 Abs. 2 a Satz 2 KAO wird wie folgt neu 
gefasst:

„Bei Beschäftigten nach Satz 1, deren Wochendeputat 
16 oder mehr Wochenstunden beträgt und die an meh
reren Schulen unterrichten, wird das Regelstundende
putat wie folgt ermäßigt:

–   wenn sie an zwei oder drei Schulen unterrichten: 
um eine Wochenstunde,

–   wenn sie an vier oder mehr Schulen unterrichten: 
um zwei Wochenstunden.“

2.   § 14 KAO wird um folgende Protokollnotiz 
ergänzt:

„Protokollnotiz (KAO) zu § 14:

 Beschäftigten, die in Vergütungsgruppenplan 5 
der Anlage 1.2.1 zur KAO in Entgeltgruppe 10 
eingruppiert sind, kann für maximal drei aufein
anderfolgende Jahre eine Zulage nach § 14 KAO 
für die vorübergehende Ausübung einer Tätigkeit 
nach Entgeltgruppe 11 gezahlt werden, wenn die 
Einsatzplanung der Schuldekanin/des Schuldekans 
dies erfordert. Innerhalb des Zeitraums von drei 
Jahren ist maximal zwei Mal eine Unterbrechung 
der Zulagenzahlung zulässig. Durch eine Unter
brechung der Zulagenzahlung verlängert sich der 
höchstzulässige Gesamtzeitraum nicht. 

 Zeiten der Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses, 
z. B. zwischen befristeten Verträgen oder bei Beur
laubung, werden nicht auf den Zeitraum von drei 
Jahren angerechnet. 

 Werden nach Ablauf des vorgenannten Zeitraums 
von drei Jahren weiterhin oder erneut Tätigkeiten 
nach Entgeltgruppe 11 übertragen, erfolgt automa
tisch eine Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 
11, sofern diese nicht bereits erfolgt ist.

 Die Gewährung der Zulage nach § 14 KAO aus an
deren sachlichen Gründen, z. B. Vertretung, bleibt 
unberührt.“

3.  § 16 Abs. 2 b KAO wird wie folgt neu gefasst:

 „(2 b) Ununterbrochene Zeiten einer gleichartigen 
und mindestens gleichwertigen beruflichen Tätig
keit im Geltungsbereich dieser Ordnung werden 
auf die Stufenlaufzeit angerechnet. Unterbrechun
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Entgeltgruppe 14

8. a) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen auf 
Stellen der Gruppe F 1

 b) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen ohne 
entsprechende fachliche Ausbildung auf Stellen 
der Gruppe F 2

Entgeltgruppe 15

9.  Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen auf Stellen 
der Gruppe F 2

Protokollnotizen (KAO) 
zu Vergütungsgruppenplan 63:

1. Für die Einstufung der Stelle ist die jeweilige 
Be wertung nach den folgenden Grundsätzen 
maß gebend:

 a)  Die Bewertung der Kirchenpfleger und Kir
chenpflegerinnenstelle erfolgt nach einem 
Punktesystem, in dem die dem Kirchenpfle
ger oder der Kirchenpflegerin übertragenen 
Dienstaufgaben entsprechend berücksichtigt 
sind. Zur Ermittlung der Punktezahl ist der 
als Anlage zu Vergütungsgruppenplan 63 ver
öffentlichte Bewertungsbogen zu verwenden.

 b)  Ändern sich nicht nur vorübergehend die der 
Bewertung zugrunde gelegten Punktezahlen 
aufgrund einer Veränderung der Dienstaufga
ben, so ist eine Neubewertung nach Buchsta
be a) durchzuführen.

 c)  Die Einstufung der Kirchenpfleger und Kir
chenpflegerinnenstellen erfolgt in den Grup
pen A, B, C, D, E 1, E 2, F 1 und F 2 nach 
Maßgabe der folgenden Punktezahlen:

   unter 55 Punkten:  Gruppe A 

     55 bis   69,9 Punkte: Gruppe B 

     70 bis   84,9 Punkte: Gruppe C 

     85 bis   99,9 Punkte: Gruppe D 
 

   100 bis 114,9 Punkte: Gruppe E 1  
 

   115 bis 129,9 Punkte: Gruppe E 2  
 

   130 bis 144,9 Punkten: Gruppe F 1

   ab 145 Punkten:  Gruppe F 2

 b) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen ohne 
entsprechende fachliche Ausbildung auf Stellen 
der Gruppe B

Entgeltgruppe 9

3. a) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen auf 
Stellen der Gruppe B

 b) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen ohne 
entsprechende fachliche Ausbildung auf Stellen 
der Gruppe C

Entgeltgruppe 10

4. a) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen auf 
Stellen der Gruppe C

 b) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen ohne 
entsprechende fachliche Ausbildung auf Stellen 
der Gruppe D

Entgeltgruppe 11

5. a) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen auf 
Stellen der Gruppe D

 b) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen ohne 
entsprechende fachliche Ausbildung auf Stellen 
der Gruppe E 1

Entgeltgruppe 12

6.  a) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen auf 
Stellen der Gruppe E 1

 b) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen ohne 
entsprechende fachliche Ausbildung auf Stellen 
der Gruppe E 2

Entgeltgruppe 13

7. a) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen auf 
Stellen der Gruppe E 2

 b) Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen ohne 
entsprechende fachliche Ausbildung auf Stellen 
der Gruppe F 1
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3. Voraussetzung für die Eingruppierung in den 
Fallgruppen 4 a), 5 a), 6 a), 7 a) und 8 a) ist 
eine abgeschlossene Fachhochschulausbildung 
(insbesondere Diplom oder Bachelorabschluss) 
der Fachrichtung Verwaltung, Finanzen, Steuern 
oder Betriebswirtschaft oder gleichwertige bzw. 
höherwertige Ausbildungen.

 Gleichwertige Ausbildungen im Sinne des Sat
zes 1 sind z. B. das abgeschlossene Studium der 
Betriebswirtschaft an einer Dualen Hochschu
le oder Verwaltungs und Wirtschaftsakademie 
(VWA).

 Soweit keine entsprechende Ausbildung im Sin 
 ne der Sätze 1 und 2 vorliegt, aber mindestens 
die fachlichen Voraussetzungen der Protokoll
notiz Nr. 2, Satz 1 gegeben sind, sind die Fach  
kenntnisse in einem Kolloquium für den ge ho 
 benen Dienst nachzuweisen, das vom Ober kir
chenrat unter Beteiligung der Kirchenpfleger
vereinigung abgehalten wird.

4. Voraussetzung für die Eingruppierung in die 
Fallgruppe 9 ist der erfolgreiche Abschluss ei
nes wissenschaftlichen Hochschulstudiums (ins
besondere Diplom oder Masterabschluss) im 
Bereich Finanzwesen, z. B. Betriebswirtschaft, 
Verwaltungswissenschaften, Wirtschaftswissen
schaften oder die Befähigung für den höheren 
Verwaltungsdienst.

 Soweit kein entsprechender Studienabschluss im 
Sinne von Satz 1 vorliegt, aber mindestens die 
fachlichen Voraussetzungen der Protokollno tiz 
Nr. 3, Satz 1 oder 2 gegeben sind, sind die Fach
kenntnisse in einem Kolloquium für den hö he ren 
Dienst nachzuweisen, das vom Oberkir chen rat 
unter Beteiligung der Kirchenpflegerver einigung 
abgehalten wird.

5. Diese Neufassung des Vergütungsgruppen  
plans 63 gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttre
tens bis zur Überprüfung der Vergütungsgrup
penpläne der KAO durch die Arbeitsrechtli
che Kommis sion nach Inkrafttreten der neuen 
Entgeltord nung des TVöD. In diesem Zeitraum 
sind al le Ein gruppierungsvorgänge (Neueinstel
lungen und Um gruppierungen) nach diesem Ver 
 gütungsgruppenplan vorläufig und begründen 
keinen Ver trauensschutz und keinen Besitzstand.

6. Die Überleitung in den Vergütungsgruppen
plan 63 in der ab 1. Juli 2016 geltenden Fassung 
erfolgt mit folgenden Maßgaben:

 a)  Beschäftigte, die am 30. Juni 2016 in den 
Vergütungsgruppenplan 63 eingruppiert sind, 

 d)  Stellen der Gruppen D, E 1, E 2, F 1 und F 2 
bedürfen für die Einstufung der Bestätigung 
durch eine Kommission, die beim Oberkir
chenrat gebildet wird. Der Kommission ge
hören an:

   –   Zwei Vertreter oder Vertreterinnen,  
die von der Vereinigung evangelischer 
Kirchen pfleger und Kirchenpflegerinnen 
benannt werden,

   –   ein Vertreter oder eine Vertreterin,  
der oder die von der Landeskirchlichen 
Mitarbeitervertre tung benannt wird,

   –   ein Vertreter oder eine Vertreterin aus dem 
Kreis der Kirchlichen Verwaltungsstellen 

       und

   –   ein Vertreter oder eine Vertreterin aus dem 
Re fe rat Arbeitsrecht des Oberkirchenrats.

   Für die Mitglieder der Kommission ist je eine 
Stellvertretung zu benennen.

   Bei Stellen der Gruppen A, B und C ist die Be
wertung dann der Kommission zur Entschei
dung vorzulegen, wenn zwischen Stelleninha
ber bzw. Stelleninhaberin, Anstellungsträger 
und Kirchlicher Verwaltungsstelle kein Ein
vernehmen über die Bewertung erzielt werden 
kann. Die Kommission kann von jedem der 
Beteiligten angerufen werden.

   Die Stellenbewertungskommission stellt die 
Punktezahl und damit die Eingruppierung ab
schließend fest.

   Das Ergebnis der Bewertungskommission ist 
allen Beteiligten mitzuteilen.

2. Voraussetzung für die Eingruppierung in den 
Fall gruppen 2 a) und 3 a) ist eine abgeschlos se
ne qualifizierte kaufmännische Ausbildung (z. B. 
In dustriekauffrau/Industriekaufmann, Bank kauf
frau/Bankkaufmann, Bankwirt/Bankwir tin, Be 
 triebs wirt/Betriebswirtin) oder eine ab  ge schlos
sene Ausbildung in der Verwaltung (z. B. Fach
prüfung 1 oder Befähigung für den mitt leren 
oder gehobenen Verwaltungs, Finanz oder No
tariatsdienst) oder gleichwertige Aus bil dun gen.

 Soweit keine entsprechende Ausbildung vorliegt, 
sind die Fachkenntnisse in einem Kolloquium 
für die Fachausbildung nachzuweisen, das vom 
Oberkirchenrat unter Beteiligung der Kirchen
pflegervereinigung abgehalten wird. 
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nach der Anlage A (VKA) zum TVöD mög-
lichen weiteren Stufen auf der Basis der am 
1. Oktober 2008 erreichten regulären Stufe 
zu ermitteln. Abweichend davon ist bei Be-
schäftigten, die am 1. Oktober 2006 direkt in 
eine individuelle Endstufe übergeleitet wur-
den, die Stufenlaufzeit für das Erreichen der 
nach der Anlage A (VKA) zum TVöD mög-
lichen weiteren Stufen auf der Basis der am 
1. Oktober 2006 zugeordneten individuellen 
Endstufe zu ermitteln. Dabei sind die regu-
lären Stufenlaufzeiten zu Grunde zu legen; 
verlängerte Stufenlaufzeiten aufgrund von 
Überleitungsbestimmungen finden keine Be-
rücksichtigung. Es gilt Besitzstand bezüglich 
aller bisherigen Entgeltbestandteile.

 d)  Ergibt die Zuordnung eine niedrigere als die 
am 30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, 
bleiben die Beschäftigten in ihrer seitherigen 
Entgeltgruppe und Stufe. Es gilt Besitzstand 
bezüglich aller bisherigen Entgeltbestandtei-
le. Auch die Zuordnung zur Anlage A (Bund) 
oder Anlage A (VKA) bleibt in diesem Fall 
unverändert. Der weitere Stufenaufstieg wird 
vollzogen, als ob eine Überleitung nicht statt-
gefunden hätte.

 e)  § 8 Abs. 3 AR-Ü findet für dem Vergütungs-
gruppenplan 63 zugeordnete Beschäftigte ab 
1. Juli 2016 keine Anwendung mehr.“

werden am 1. Juli 2016 der Entgeltgruppe, die 
sich nach dem Vergütungsgruppenplan 63 in 
der ab 1. Juli 2016 geltenden Fassung und den 
ab diesem Zeitpunkt maßgeblichen Stellenbe-
wertungskriterien ergibt, zugeordnet. 

 b)  Ergibt die Zuordnung eine höhere als die am 
30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, so 
werden die Beschäftigten zum 1. Juli 2016 
gemäß § 17 Abs. 4 KAO höhergruppiert. 
Ab dem 1. Juli 2016 gilt in diesem Fall für 
die Beschäftigten die Anlage A (VKA) zum 
TVöD. Der Unterschiedsbetrag zum bisheri-
gen Entgelt wird gemäß § 12 Abs. 5 AR-Ü 
auf einen zustehenden Strukturausgleich an-
gerechnet. Es gilt Besitzstand bezüglich aller 
bisherigen Entgeltbestandteile.

 c)  Ergibt die Zuordnung die gleiche wie die am 
30. Juni 2016 maßgebliche Entgeltgruppe, so 
bleiben die Entgeltgruppe und die Stufenzu-
ordnung unverändert. Ab dem 1. Juli 2016 gilt 
für die Beschäftigten die Anlage A (VKA) 
zum TVöD. 

   Bei Beschäftigten, die am 1. Oktober 2006 
in die auf dem TVöD basierende Fassung der 
KAO übergeleitet wurden und aufgrund der 
Überleitungsbestimmungen bislang nicht alle 
Stufen der Entgelttabelle erreichen konnten, 
ist die Stufenlaufzeit für das Erreichen der 
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3. Nr. 1 tritt zum 1. Juli 2016 in Kraft. Die bisherige Fassung des Vergütungsgruppenplans 63 (Beschluss der Ar-
beitsrechtlichen Kommission vom 10. Juni 1998, Abl. 58, S. 116 ) tritt mit Ablauf des 30. Juni 2016 außer Kraft.

Amtsblatt
Laufender Bezug nur durch das Referat Interne  
Verwaltung des Evangelischen Oberkirchenrats.
Bezugspreis jährlich 25,00 Euro, 
zuzüglich Porto- und Versandkosten.
Erscheinungsweise: monatlich.

Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember  
eines jeden Jahres gekündigt werden.
Einzelnummern laufender oder früherer Jahrgänge können 
vom Referat Interne Verwaltung des Evangelischen Ober-
kirchenrats – soweit noch vorrätig – bezogen werden. 
Preis je Einzelheft: 2,00 Euro.
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Evangelischer Oberkirchenrat
Postfach 10 13 42, 70012 Stuttgart
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Telefon 0711 2149-0

Herstellung
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Evangelische Bank
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